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Antwort auf eine Große Anfrage  
- Drucksache 16/1075 - 

Wortlaut der Großen Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 17.03.2009 

Schule muss man sich leisten können 

„Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Schulwesen so zu fördern, dass al-
le in Niedersachsen wohnenden Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung verwirklichen kön-
nen. Das Schulwesen soll eine begabungsgerechte individuelle Förderung ermöglichen und eine 
gesicherte Unterrichtsversorgung bieten. Unterschiede in den Bildungschancen sind nach Möglich-
keit durch besondere Förderung der benachteiligten Schülerinnen und Schüler auszugleichen. 
Auch hochbegabte Schülerinnen und Schüler sollen besonders gefördert werden. An den öffentli-
chen Schulen in Niedersachsen besteht (…) Schulgeldfreiheit“. 

Diese Anforderungen an das Schulsystem in Niedersachsen sind so in § 54 Abs. 1 und 2 Satz 1 
des Niedersächsischen Schulgesetzes verankert und müssen entsprechend umgesetzt werden. 
Doch die Verwirklichung der gesetzlich verankerten Schulgeldfreiheit bedeutet in zunehmendem 
Maße nicht mehr, dass Bildung an öffentlichen Schulen tatsächlich kostenfrei ist. Zahlreiche Zu-
satzausgaben werden den Familien aufgebürdet. Der Schulbesuch mit all seinen Angeboten wird 
daher auch zu einer sozialen Frage, da die Familien Kosten zu tragen haben, was nicht alle Famili-
en in gleichem Ausmaß können. Diese Situation gewinnt vor dem Hintergrund von Empfehlungen 
wie beispielsweise der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) publizierte Policy Brief No. 13 mit dem Titel „The Political Feasibility of Adjustment“ an Bri-
sanz. Hier wird den Mitgliedsländern eine allmähliche marktliche Erschließung des gesamten Bil-
dungsbereichs nahegelegt: „Um das Haushaltsdefizit zu reduzieren, sind sehr substanzielle Ein-
schnitte im Bereich der öffentlichen Investitionen oder die Kürzung der Mittel für laufende Kosten 
ohne jedes politische Risiko. Wenn Mittel für laufende Kosten gekürzt werden, dann sollte die 
Quantität der Dienstleistung nicht reduziert werden, auch wenn die Qualität darunter leidet. Bei-
spielsweise lassen sich Haushaltsmittel für Schulen und Universitäten kürzen, aber es wäre gefähr-
lich, die Zahl der Studierenden zu beschränken. Familien reagieren gewaltsam, wenn ihren Kindern 
der Zugang verweigert wird, aber nicht auf eine allmähliche Absenkung der Qualität der dargebote-
nen Bildung, und so kann die Schule immer mehr dazu übergehen, für bestimmte Zwecke von den 
Familien Eigenbeiträge zu verlangen, oder bestimmte Tätigkeiten ganz einstellen. Dabei sollte nur 
nach und nach so vorgegangen werden, z. B. in einer Schule, aber nicht in der benachbarten Ein-
richtung, um jede allgemeine Unzufriedenheit der Bevölkerung zu vermeiden.“  

Es stellt sich die Frage, ob die Niedersächsische Landesregierung diesen Empfehlungen bewusst 
oder unbewusst folgt und einen Anstieg der privaten Kosten in der Schulbildung mindestens akzep-
tiert, wenn nicht gar aktiv fördert.  

Aufgabe des Staates muss es nach Auffassung von Fachleuten jedoch sein, allen Schülerinnen 
und Schülern in vollem Umfang die diskriminierungsfreie Teilhabe an Bildungseinrichtungen zu ge-
währleisten. Ein entscheidender Baustein für dieses Ziel ist der tatsächlich kostenfreie Besuch der 
öffentlichen Schulen in Niedersachsen. 
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Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Öffentliche Ausgaben pro Kopf und Schulform 

 1.1 Welche fiskalischen Aufwendungen pro Schülerin und Schüler sowie Schuljahr werden 
seitens des Landes für die im Niedersächsischen Schulgesetz aufgeführten Schulfor-
men getätigt (bitte aufgeschlüsselt nach Schulform)?  

 1.2 Wie haben sich diese Aufwendungen seit dem Jahr 2000 entwickelt (bitte aufgeschlüs-
selt nach Pro-Kopf-Ausgaben je Schuljahr)? 

2. Verteilung von Armut auf Schulformen in Niedersachsen 

 2.1 Wie viele Kinder und Jugendliche aus armen1 Familien besuchen eine Grundschule 
(bitte aufgeschlüsselt je Schuljahr, Geschlecht, in absoluten Zahlen und anteilig an der 
Gesamtgrundschülerzahl, Angaben je Schuljahr aus dem Mikrozensus seit 2005 und 
dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) seit 2000)? 

 2.2 Wie viele Kinder und Jugendliche aus armen Familien besuchen eine Hauptschule (bit-
te aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Geschlecht, in absoluten Zahlen sowie anteilig nach 
der Gesamtzahl der Hauptschüler, Angaben je Schuljahr aus dem Mikrozensus seit 
2005 und dem SOEP seit 2000)? 

 2.3 Wie viele Kinder und Jugendliche aus armen Familien besuchen eine Realschule (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Geschlecht, in absoluten Zahlen sowie anteilig nach 
der Gesamtzahl der Realschüler, Angaben je Schuljahr aus dem Mikrozensus seit 2005 
und dem SOEP seit 2000)? 

 2.4 Wie viele Kinder und Jugendliche aus armen Familien besuchen ein Gymnasium (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Geschlecht, Sekundarstufe I bzw. II, in absoluten Zah-
len sowie anteilig nach der Gesamtzahl der Gymnasiasten, Angaben je Schuljahr aus 
dem Mikrozensus seit 2005 und dem SOEP seit 2000)? 

 2.5 Wie viele Kinder und Jugendliche aus armen Familien besuchen eine Förderschule (bit-
te aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Geschlecht, in absoluten Zahlen sowie anteilig nach 
der Gesamtzahl der Schüler an Förderschulen, Angaben je Schuljahr aus dem Mikro-
zensus seit 2005 und dem SOEP seit 2000)? 

 2.6 Wie viele Kinder und Jugendliche aus armen Familien besuchen eine Integrierte Ge-
samtschule (bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr, Geschlecht, Sekundarstufe I bzw. II, 
in absoluten Zahlen sowie anteilig nach der Gesamtzahl der Gesamtschüler, Angaben 
je Schuljahr aus dem Mikrozensus seit 2005 und dem SOEP seit 2000)? 

 2.7 Wie viele Jugendliche aus armen Familien besuchen eine berufsbildende Schule (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulform, Geschlecht, in absoluten Zahlen sowie 
anteilig nach der Gesamtzahl der Berufsschüler der jeweiligen Schulform, Angaben je 
Schuljahr aus dem Mikrozensus seit 2005 und dem SOEP seit 2000)? 

 2.8 Wie viele Jugendliche aus armen Familien besuchen eine Hochschule (bitte aufge-
schlüsselt nach Wintersemester, Hochschulart, Geschlecht, in absoluten Zahlen sowie 
anteilig nach der Gesamtzahl der Studierenden der jeweiligen Hochschulart, Angaben 
je Wintersemester aus dem Mikrozensus seit 2005 und dem SOEP seit 2000)? 

                                                                          
1 Sowie nicht anders vermerkt, wird in dieser Anfrage die Armuts-Definition der EU zugrunde gelegt, wonach Armutsgefährdung 

bei Personen, die mit weniger als 60 % des mittleren Einkommens auskommen müssen, beginnt. Bei Fragen nach Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für arme bzw. finanzschwache Familien zählen zusätzlich Haushalte, die Leistungen gemäß Asylbewer-
berleistungsgesetz, SGB II oder SGB XII erhalten. 
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3. Lernmittelfreiheit 

 3.1 Wie haben sich Landesausgaben für Lernmittel bzw. zur Unterstützung der Lernmit-
telausleihe von bedürftigen Schülerinnen und Schülern seit dem Jahr 2000 entwickelt 
(bitte aufgeschlüsselt nach Schuljahr und in absoluten Zahlen sowie in durchschnittli-
chen Ausgaben pro Schüler bzw. unterstützten Schüler)? 

 3.2 Wie hat sich das durchschnittliche Entgelt, das die Schulen gemäß Runderlass über die 
entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln (VORIS 22410) verlangen, seit dem Schuljahr 
2004/2005 entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr, Schulform und Klassenstufe)? 

 3.3 Wie groß ist der Prozentsatz an Schulen, die Lernmittel zum Mindestbetrag gemäß Zif-
fer 4 des Lernmittelrunderlasses anbieten (bitte aufgeschlüsselt nach Schulform, Ein-
jahres- und Mehrjahresbänden sowie je Jahr seit Einführung der entgeltlichen Lernmit-
telausleihe)? 

 3.4 Wie groß ist der Prozentsatz an Schulen, die Lernmittel zum Höchstbetrag gemäß Zif-
fer 4 des Lernmittelrunderlasses anbieten (bitte aufgeschlüsselt nach Schulform, Ein-
jahres- und Mehrjahresbänden sowie je Jahr seit Einführung der entgeltlichen Lernmit-
telausleihe)? 

 3.5 Wie hoch ist der durchschnittliche Prozentsatz des Entgelts im Verhältnis zum Laden-
preis des Buches, den die Schulen bei der Ausleihe verlangen (bitte aufgeschlüsselt 
nach Schulform, Einjahres- und Mehrjahresbänden sowie je Jahr seit Einführung der 
entgeltlichen Lernmittelausleihe)? 

 3.6 Wie viele Schulen haben die Jahrgänge 12 bzw. 13 von dem Angebot der entgeltlichen 
Lernmittelausleihe ausgenommen mit der Folge, dass die Kosten vollständig privat ge-
tragen werden müssen (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr seit 2000 und Schulform)? 

 3.7 Wie viele Schulen haben die Jahrgänge 12 bzw. 13 von dem Angebot der entgeltlichen 
Lernmittelausleihe nicht oder nur teilweise ausgenommen (bitte aufgeschlüsselt nach 
Jahr seit 2000 und Schulform und gegebenenfalls Umfang der entgeltlichen Lernmit-
telausleihe)? 

 3.8 Wie hoch belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für Lernmittel in den Jahrgängen 
12 und 13 (bitte aufgeschlüsselt nach Schulform)? 

 3.9 Wie bewertet die Landesregierung den Erfolg der Abschaffung der Lernmittelfreiheit? 

 3.10 Auf welche Art und Weise wird die Lernmittelfreiheit für Bedürftige sichergestellt, ohne 
dass sich die Bedürftigen vor ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu erkennen ge-
ben müssen? 

4. Schulverpflegung 

 4.1 Wie viele Schulen in Niedersachsen bieten ein Mittagessen an (bitte aufgeschlüsselt 
nach Schulformen)? 

 4.2 Wie teuer ist eine warme Mahlzeit an den Schulen (durchschnittlich je Schulform sowie 
bitte aufgeschlüsselt nach den folgenden Preiskategorien: unter 2 Euro, bis 2,50 Euro, 
bis 3 Euro, bis 3,50 Euro, über 3,50 Euro sowie nach Schulform)? 

 4.3 Wie viele Mahlzeiten werden im Durchschnitt pro Tag ausgegeben (bitte aufgeschlüs-
selt nach den folgenden Preiskategorien: unter 2 Euro, bis 2,50 Euro, bis 3 Euro, bis 
3,50 Euro, über 3,50 Euro sowie nach Schulform)? 

 4.4 Wie viele Schülerinnen und Schüler nehmen das Mittagsangebot nicht an (Anzahl der 
absoluten Schülerzahlen im Verhältnis zur durchschnittlichen Essensausgabe pro Tag; 
bitte aufgeschlüsselt nach den folgenden Preiskategorien: unter 2 Euro, bis 2,50 Euro, 
bis 3 Euro, bis 3,50 Euro, über 3,50 Euro sowie nach Schulform)? 
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 4.5 Welche Unterstützungsmöglichkeiten bestehen für finanziell arme Familien für die an-
fallenden Kosten bei der Schulverpflegung (bitte aufgeschlüsselt nach Unterstützungs-
möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler an Ganztagsschulen und Schulen, die ein 
Mittagessen anbieten, aber keine Ganztagsschule sind)? 

5. Schulbibliotheken 

 5.1 Wie viele Schulen in Niedersachsen verfügen über eine Schulbibliothek (bitte aufge-
schlüsselt nach Schulformen unter Angabe des durchschnittlichen Bestands an Bü-
chern und elektronischen Medien)?  

 5.2 Wie viele Bücher bzw. elektronische Medieneinheiten sind dies pro Schülerin und 
Schüler der entsprechenden Schule (bitte aufgeschlüsselt nach Schulform)? 

 5.3 Wie haben sich die Investitionen in den Bestand der Schulbibliotheken seit dem Jahr 
2000 entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und Schulform)? 

 5.4 Wie hoch sind die Leihgebühren für das Ausleihen eines Buches bzw. einer anderen 
Medieneinheit maximal, minimal und durchschnittlich (bitte nach Schulform aufge-
schlüsselt beantworten)? 

 5.5 Wie aktuell ist der Bestand in den Bibliotheken (durchschnittliches Alter der Bücher; bit-
te aufgeschlüsselt nach Schulform)? 

6. Kopierkosten 

 6.1 An wie vielen Schulen werden Kopierkostenpauschalen für Kopien notwendigen Lern-
materials von den Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern eingezogen (Anzahl 
der Schulen bitte prozentual je Schulform angeben)?  

 6.2 Auf welche Art und Weise wird sichergestellt, dass Schülerinnen und Schüler, die die 
Kopierkostenpauschalen nicht entrichten können, nicht vor ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern ihre Zahlungsunfähigkeit offenbaren müssen? 

 6.3 Welche Konsequenzen entstehen für Schülerinnen und Schüler, die keine Kopierkos-
tenpauschalen entrichten?  

 6.4 Wie hat sich die Anzahl der diese Pauschalen erhebenden Schulen seit dem Jahr 2000 
entwickelt? 

 6.5 Wie haben sich die erhobenen Kopierkostenpauschalen durchschnittlich pro Schülerin 
und Schüler sowie Schuljahr in den vergangenen neun Jahren entwickelt (bitte aufge-
schlüsselt nach Schuljahr und Schulform sowie mit Trennung zwischen Sekundarstufe I 
und II)? 

 6.6 Wie begründet die Landesregierung die Erhebung dieser Pauschalen? 

 6.7 Auf welcher Rechts- und Regelungsgrundlage werden diese Pauschalen erhoben?  

 6.8 Welche Möglichkeiten der Befreiung von diesen Kosten werden finanzschwachen Fa-
milien auf welcher Rechts- bzw. Regelungsgrundlage gewährt? 

 6.9 Wie stellt die Landesregierung sicher, dass es durch diese Kosten auf Seiten der Schü-
lerinnen und Schüler bzw. deren Eltern - beispielsweise, wenn diese als Bedarfsge-
meinschaft nach SGB II gelten und in den sogenannten Regelsätzen derartige Ausga-
ben nicht vorgesehen sind - nicht zu unbilligen Härten kommt? 

7. Schulcomputer 

 7.1 An wie vielen Schulen (prozentual je Schulform) werden pauschale oder nutzungsab-
hängige Kostenbeiträge von Schülerinnen und Schülern für die Nutzung von EDV-
Medien (z. B. Internetpauschale) erhoben (bitte aufgeschlüsselt nach Schulform mit 
Trennung zwischen Sekundarstufe I und II sowie unter Angabe der minimalen, maxi-
malen und durchschnittlichen Beitragshöhe)? 
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 7.2 Welche Bedeutung misst die Landesregierung dem Einsatz von Computern im Unter-
richt bei? 

 7.3 Wie viele Schüler teilen sich an den niedersächsischen Schulen einen Schulcomputer 
(bitte nach Schulform aufgeschlüsselt beantworten)? 

 7.4 Wie hat sich die Zahl der sogenannten Laptop-Klassen seit dem Jahr 2000 entwickelt 
(bitte aufgeschlüsselt nach Schulform und durchschnittlicher Klassengröße)? 

 7.5 Welche finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten für arme Familien gibt es, um einen 
Laptop zu erwerben? 

 7.6 Wie hoch sind die monatlichen Raten bzw. Leihgebühren, die die Schülerinnen und 
Schüler bzw. deren Eltern trotz privater oder öffentlicher Unterstützung für den Erwerb 
eines Laptops entrichten müssen (bitte aufgeschlüsselt je Schulform sowie nach mini-
maler, maximaler und durchschnittlicher Rate bzw. Leihgebühr)? 

 7.7 Von wie vielen Familien wurden diese Unterstützungsmöglichkeiten angenommen (bitte 
aufgeschlüsselt nach Schuljahr und Schulform)? 

8. Weitere Unterrichtsmaterialien 

 8.1 An wie vielen Schulen werden Gelder von den Schülerinnen und Schülern bzw. deren 
Eltern eingezogen, um für den Unterricht notwendige Gegenstände zu beschaffen (bei-
spielsweise Sportgeräte bzw. -ausrüstung, Materialien für den Kunstunterricht oder für 
Experimente in naturwissenschaftlichen Fächern; bitte aufgeschlüsselt nach Schulform 
und mit Trennung zwischen Sekundarstufe I und II)? 

 8.2 Welche Kosten entstehen hierdurch durchschnittlich und maximal pro Schülerin und 
Schüler und Schuljahr (bitte nach Klassenstufen und Schulformen aufgegliedert beant-
worten)? 

 8.3 Welche Möglichkeiten der Befreiung von diesen Kosten werden finanzschwachen Fa-
milien auf welcher Rechts- bzw. Regelungsgrundlage gewährt? 

 8.4 Wie oft kommt es vor, dass Schülerinnen und Schüler diese Kosten nicht zu begleichen 
vermögen, und wie gehen die Schulen damit um? 

9. Schülerbeförderung 

 9.1 Mit welchen Verkehrsmitteln legen jeweils wie viele Schülerinnen und Schüler in Nie-
dersachsen ihren Schulweg zurück? 

 9.2 Welche Möglichkeiten bestehen für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 11, finan-
zielle oder anderweitige Unterstützung der öffentlichen Hand in welchem Umfang für ih-
re Aufwendungen beim Schulweg zu erhalten? 

 9.3 Wie groß ist die Mindestentfernung in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten gemäß § 114 Abs. 2 NSchG, von der an für die Landkreise und kreisfreien Städte 
Beförderungs- oder Erstattungspflicht besteht? 

 9.4 Wie hat sich die Festlegung dieser Mindestentfernung in den einzelnen Landkreisen 
und kreisfreien Städten seit dem Auslaufen der Landesverordnung mit der festgelegten 
Maßgabe von 2 km entwickelt? 

 9.5 Wie hoch belaufen sich die durchschnittlichen Kosten pro Kopf, die das Land den 
Schulträgern für die Schülerbeförderung mittels des Finanzausgleichsgesetzes oder 
aufgrund anderer Regelungen zukommen lässt? 

 9.6 Wie teuer sind nach Kenntnis der Landesregierung Schülermonatskarten in den nie-
dersächsischen Kommunen (durchschnittlich sowie maximale Kosten)? 
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   9.7 Sieht die Landesregierung Handlungsbedarf angesichts der Tatsache, dass der monat-
liche Regelsatz für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren für die Nutzung von Ver-
kehrsdienstleistungen einen Betrag von 16,56 Euro vorsieht, die durchschnittliche Mo-
natskarte aber - in Unkenntnis aktueller Zahlen, die in der vorangehenden Frage erbe-
ten werden - laut Dohmen/Himpele bei 28,80 Euro liegen (Quelle: FiBS-Forum Nr. 34, 
August 2006, Seite 15)? 

   9.8 Wie beurteilt die Landesregierung die Situation, dass die Schülerbeförderung derzeit 
nur zwischen zwei festgelegten Orten - wie zum Beispiel dem Elternhaus und der 
Schule - von § 114 NSchG erfasst wird, nicht aber die Beförderung, die beispielsweise 
morgens am Elternhaus beginnt und nach der Schule zu einem dritten Ort, wie etwa ei-
nem Hort, führt? 

10. Nachhilfe 

 10.1 Welche Kenntnis hat die Landesregierung über die kommerziellen Anbieter im Bereich 
der Schülernachhilfe, was die Zahl der Anbieter, die Präsenz in den Regionen, die In-
anspruchnahme der Leistungen und die Kosten für die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler betrifft? 

 10.2 Wie hat sich der private Nachhilfesektor nach Kenntnis der Landesregierung seit dem 
Jahr 2000 entwickelt? 

 10.3 Sieht die Landesregierung einen Zusammenhang zwischen einerseits der Schulzeit-
verkürzung an Gymnasien mittels G8, der mit dieser Reform verbundenen höheren Ar-
beits- und Prüfungsbelastung für Schülerinnen und Schüler sowie andererseits der 
Entwicklung des kommerziellen Nachhilfeangebots (bitte mit Begründung)? 

 10.4 Wie beurteilt die Landesregierung die Bewertung, wonach das Wachstum des Nachhil-
fesektors zulasten der finanziell benachteiligten Schichten geht, da sich dieser Perso-
nenkreis die Angebote der kommerziellen Nachhilfe nicht leisten kann? 

11. Entwicklung der Privatschulen 

 11.1 Wie hat sich die Anzahl der Privatschulen seit dem Jahr 2000 entwickelt (bitte aufge-
schlüsselt je Jahr und Schulform)? 

 11.2 Wie hat sich die durchschnittliche Schülerzahl an Privatschulen seit dem Jahr 2000 ent-
wickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr, absoluter Schülerzahl, Schüler pro Lehrkraft 
sowie Schüler pro Klasse)? 

 11.3 Wie hoch ist das durchschnittliche Schulgeld, das die Privatschulen seit dem Jahr 2000 
verlangt haben (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr und Schulform)? 

12. Weiterer Sachmittelbedarf 

 12.1 Wie hoch schätzt die Landesregierung die Kosten ein, die Eltern für Schulanfänger im 
Rahmen der Erstausstattung aufbringen müssen (bitte unter Angabe der Berechnungs-
grundlage)? 

 12.2 Wie hoch schätzt die Landesregierung die laufenden Kosten für den Schulbesuch ein, 
die durch Verbrauch oder Abnutzung von Materialien (Schulhefte, Taschenrechner, 
Ranzen, Stifte, Sportkleidung etc.) entstehen? 

 12.3 Wie hoch schätzt die Landesregierung die laufenden Kosten für Lernmittel ein, deren 
Ausleihe nicht von den Schulen gemäß dem Runderlass über die entgeltliche Ausleihe 
von Lernmitteln erfasst ist, wie etwa Atlanten oder Arbeitsmaterialien (bitte aufge-
schlüsselt nach Klassenstufe und Schulform mit Trennung zwischen Sekundarstufe I 
und II)? 

 12.4 Welche Unterstützungsmöglichkeiten bestehen für finanziell arme Familien für die erst-
malige Anschaffung von Sachmitteln für den Schulbesuch bzw. für die regelmäßig an-
fallenden Kosten? 
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 12.5 Welche zusätzlichen Sachmittel benötigen Schülerinnen und Schüler mit körperlicher 
Beeinträchtigung, um am Unterricht an Förderschulen oder an Regelschulen in diskri-
minierungsfreier Form teilnehmen zu können (bitte aufgeschlüsselt nach Art der Beein-
trächtigung und Art der Schule)? 

 12.6 Welche Unterstützungsmaßnahmen bestehen für die unter 12.5 genannte Personen-
gruppe vonseiten des Landes oder der Kommunen (bitte unter Angabe der Rechts-
grundlage, der Art und Weise der Unterstützung und des Umfangs)? 

 12.7 In welchem Umfang werden diese Unterstützungsangebote von den Betroffenen bzw. 
ihren Eltern nachgefragt? 

 12.8 Welche Kosten fallen an berufsbildenden Schulen im Rahmen des Unterrichts bzw. im 
Vorfeld des Schulbesuchs an, etwa durch Erbringung eines Gesundheitszeugnisses, 
polizeilichen Führungszeugnisses, Erste-Hilfe-Kurses oder dergleichen mehr (bitte auf-
geschlüsselt nach Art der Ausbildung sowie zu erbringender Leistungen unter Angabe 
des Leistungsgegenstands und der Kosten pro Leistung und Schülerin und Schüler)? 

 12.9 Welche dieser unter 12.8 erfragten Kosten werden durch den Schulträger oder eine 
andere öffentliche Einrichtung beglichen, welche von privater Seite? 

 12.10 Welche Unterstützungsmöglichkeiten bestehen für finanziell arme Familien für die unter 
12.8 thematisierten Kosten? 

 12.11 In welchem Umfang werden Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern über die in 
dieser Großen Anfrage genannten Sachlagen hinaus noch an welchen weiteren Kosten 
des öffentlichen Schulsystems beteiligt (z. B. für Arbeitsgemeinschaften oder Stu- 
dien-/Klassenfahrten)? 

13. Schüler-BAföG 

 13.1 Wie hat sich die Anzahl der Personen, die an Niedersachsens Schulen Leistungen ge-
mäß dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (sogenanntes Schüler-BAföG) bezie-
hen, seit dem Jahr 2000 entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr, Geschlecht und 
Schulform)? 

 13.2 Wie hat sich seit dem Jahr 2000 sowohl der Höchstsatz an Unterstützung als auch der 
tatsächlich gezahlte, durchschnittliche Leistungsumfang für die BAföG-Empfängerinnen 
und -empfänger entwickelt (bitte aufgeschlüsselt nach Jahr)? 

 13.3 Wie positioniert sich die Landesregierung zu der Forderung, § 2 BAföG dahin gehend 
zu ändern, dass auch Auszubildende förderungswürdig sind, wenn sie im Haus ihrer El-
tern wohnen, aber sämtliche andere Fördervoraussetzungen erfüllt sind? 

14. Beratungsbedarf von Schülerinnen und Schülern 

 14.1 Wie viele Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen haben nach Wissen und Ein-
schätzung der Landesregierung Bedarf an psychologischer bzw. sozialer Beratung 
bzw. Betreuung (bitte aufgeschlüsselt nach Art des Bedarfs sowie Schulform mit Tren-
nung zwischen Sekundarstufe I und II)? 

 14.2 Wie hat sich dieser Bedarf seit dem Jahr 2000 pro Schulform jeweils entwickelt? 

 14.3 Worin sieht die Landesregierung das Auftreten solcher Probleme sowie auch die auf-
gezeigte Entwicklung begründet? 

 14.4 Was gedenkt die Landesregierung diesbezüglich zu unternehmen? 

15. Zusammenfassendes 

 15.1 Welche weiteren Entgeltordnungen an niedersächsischen Schulen, die in dieser Gro-
ßen Anfrage nicht aufgeführt wurden, sind der Landesregierung bekannt? 

 15.2 Ist der Landesregierung die eingangs zitierte Empfehlung aus der OECD-Publikation 
bekannt, und wie verhält sie sich dazu? 
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 15.3 Wie beurteilt die Landesregierung angesichts der privaten Kosten, die im Rahmen des 
Schulbesuchs anfallen, die in Artikel 13 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte sowie in § 54 NSchG postulierte Schulgeldfreiheit? 

 15.4 Wie bewertet die Landesregierung angesichts der privaten Kosten für Schülerinnen und 
Schüler an berufsbildenden Schulen die Regelung in § 14 Berufsbildungsgesetz, wo-
nach den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen 
sind? 

 15.5 Wie sollen nach Meinung der Landesregierung finanziell arme Familien die hier erfrag-
ten Belastungen erbringen können? 

 15.6 Wie beurteilt die Landesregierung die Höhe der Beteiligung privater Haushalte an den 
Kosten des öffentlichen Bildungssystems? 

 15.7 Gedenkt sie - und wenn ja, mittels welcher Maßnahmen in jeweils welchen Bildungsbe-
reichen -, diese Beteiligung in Zukunft zu erhöhen oder zu senken?   

Die in dieser Großen Anfrage abgefragten Kosten können auch in einer zusammenfassenden, 
übersichtlichen Tabelle dargestellt werden, solange dadurch kein Informationsverlust entsteht (eine 
Zeile pro Kostenfaktor, eine Spalte je Schulform beispielsweise).  

Antwort der Landesregierung 

Niedersächsisches Kultusministerium Hannover, den 14.07.2009 
 - 01-01 420 - 

Bereits in der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und FDP für die 16. Wahlperiode des Nieder-
sächsischen Landtages 2008 - 2013 hat die Regierungskoalition der Wahrung der Bildungsgerech-
tigkeit einen außerordentlich hohen Stellenwert beigemessen. Die Landesregierung vertritt die Auf-
fassung, dass die Teilhabe aller an Bildung und Ausbildung ein Gebot der Chancengerechtigkeit ist.  

Im Mittelpunkt der Bildungspolitik für Niedersachsen steht daher eine qualitative, begabungsge-
rechte und individuelle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler sowie eine anforderungsge-
rechte Aus- und Weiterbildung unserer Lehrkräfte. Aus diesem Grund hat die Landesregierung an 
dem bereits in der letzten Legislaturperiode eingeschlagenen Weg zur Stärkung der Bildungsquali-
tät unter Beachtung des Nachhaltigkeitsprinzips festgehalten und die Vorrangstellung des Bil-
dungswesens in Niedersachsen weiter eindrucksvoll ausgebaut. Dies umfasst alle Bereiche des le-
benslangen Lernens von der frühkindlichen Bildung über die Schule, Hochschule bis hin zur berufli-
chen Weiterbildung und Erwachsenenbildung. In keinem anderen Bereich hat das Land so stark in-
vestiert wie im Kultusressort - seit der Regierungsübernahme hat sich das Haushaltsvolumen von 
3,75 Mrd. Euro (2002) auf nunmehr 4,38 Mrd. Euro (2009) erhöht.  

Die Landesregierung bekennt sich dabei zum staatlich verantworteten Schulsystem, das den 
- grundgesetzlich garantierten - ergänzenden Betrieb von Privatschulen nicht ausschließt. Die mit 
dem Gesetz zur Einführung der Eigenverantwortlichen Schule vom 17.06.2006 beschlossenen 
Neuregelungen des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) haben die Voraussetzungen für 
eine umfassende Deregulierung von Verwaltungsvorschriften und damit für große Entscheidungs-
befugnisse an Schulen geschaffen, ohne allerdings dabei der in der Großen Anfrage zitierten Emp-
fehlung aus der OECD-Publikation nach Kommerzialisierung von Bildungsgütern und Bildungs-
dienstleistungen nachzukommen. Klarstellend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich die 
OECD - entgegen dem in der Großen Anfrage vermittelten Eindruck - die Empfehlung der Publika-
tion, dass Bildungs- und Wissenschaftsinstitutionen allein nach betriebswirtschaftlichen Steue-
rungsprinzipien zu führen seien, ausdrücklich nicht zu eigen gemacht hat. Vielmehr hat die OECD 
die Publikation aus dem Jahr 1996 mit dem Zusatz versehen, dass diese nicht notwendigerweise 
die Meinung der OECD oder der Regierungen ihrer Mitgliedsstaaten widerspiegelt. 
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Das Land Niedersachsen hat mit der Einführung der Eigenverantwortlichen Schule seine Gestal-
tungs-, Ergebnis- und Ressourcenverantwortung behalten, so dass das niedersächsische Schulwe-
sen gerade nicht in die Beliebigkeit kommerzieller Interessen entlassen worden ist. So wird der Un-
terricht auf der Grundlage staatlicher Lehrpläne (Kerncurricula/Rahmenrichtlinien) erteilt, die den 
Schulen mehr Freiräume als die bisherigen Rahmenrichtlinien lassen. Diese Freiräume erfordern 
eine Ausgestaltung durch die Schulen. Das Gesetz verpflichtet die Schulen einerseits, sich ein 
Schulprogramm zu geben. Andererseits ist über die Ergebnisse der schulischen Arbeit regelmäßig 
Rechenschaft abzulegen. Dazu sind Erhebungen zulässig und es wird eine Schulinspektion durch-
geführt. Mit dem Organ des Schulvorstandes in der inneren Schulverfassung haben insbesondere 
die großen Schulen mit ihren entsprechend stark besetzten Gesamtkonferenzen ein kleines und 
funktionsfähiges Beschlussorgan erhalten, in dem vor allem Eltern und die Schülerinnen und Schü-
ler stärker in die Willensbildung an den Schulen einbezogen wurden, um die Arbeit der Schule mit 
dem Ziel der Qualitätsverbesserung zu gestalten. Dazu zählen Bereiche wie eine schulinterne Mit-
verantwortung, Öffnung der Schule gegenüber dem gesellschaftlichen Umfeld, Unterrichtsorganisa-
tion, Budgetierung und Personalverantwortung sowie Personalentwicklung. Damit wird deutlich: Die 
Landesregierung hat eine spürbare und nachhaltige Verbesserung der Schul- und Unterrichtsquali-
tät nicht durch eine Kommerzialisierung der Bildungsgüter, sondern durch mehr Evaluation und 
Selbstverwaltung in den Schulen erreicht. 

Armut ist ein umgangssprachlich geläufiger Begriff, dessen wissenschaftliche Definition nicht ein-
heitlich ist. Die Berichterstattungen des Bundes und des Landes verwenden für die Messung mone-
tärer Armut den zwischen den EU-Mitgliedstaaten vereinbarten Begriff der relativen Armut, also den 
Abstand zum gesellschaftlichen Durchschnittseinkommen. Dazu wird eine bestimmte Grenze als 
maximaler Abstand zum Durchschnittseinkommen definiert. Die niedersächsische Armutsberichter-
stattung geht ebenso wie die Berichterstattung des Bundes von folgenden Schwellenwerten für re-
lative Armut aus: Strenge Armut: 40 % des Nettoäquivalenzeinkommens und weniger, Armut: 50 % 
des Nettoäquivalenzeinkommens und weniger, Armutsgefährdung: 60 % des Nettoäquivalenzein-
kommens. 

Der Niedersächsische Armuts- und Reichtumsbericht 2008 hat zur Entwicklung von Reichtum und 
Armut in Niedersachsen von 2005 bis 2007 Folgendes festgestellt: Das Ausmaß der Armut hat von 
2005 bis 2008 nicht zugenommen, sondern ist sogar leicht zurückgegangen. So nehmen alle drei 
ermittelten Armutsquoten von 2005 zu 2006 recht deutlich ab und bleiben 2007 stabil oder steigen 
nur marginal wieder an. Gleichzeitig nahm von 2005 bis 2007 die Quote der Reichen ab, sodass 
jedenfalls in diesem Zeitraum die „Mittelschicht“ eher gestärkt wurde. Damit ist ein langjähriger 
Trend gestoppt, der seit den 80er-Jahren der Bundesrepublik eine steigende Einkommens-
ungleichheit beschert hat. 2007 waren in Niedersachsen 14,6 % der Bevölkerung armutsgefährdet, 
also etwa jeder siebte Einwohner. Überdurchschnittlich stark von Armut betroffen sind Ausländer, 
Kinder und Jugendliche, Alleinerziehende, große Familien, Geringqualifizierte und Arbeitslose. 

Um gerade auch dem besonderen Förderbedarf der schulischen Bildung von Kindern und Jugend-
lichen aus Familien, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig aus eigenen Kräften und 
Mitteln bestreiten können, nachzukommen, besteht in diesem Zusammenhang ein ganzes Bündel 
von staatlichen Hilfen. Hierdurch wird gewährleistet, dass dem Gebot der Bildungsgerechtigkeit 
sowie dem Gebot der Chancengleichheit Rechnung getragen wird und jede Schülerin und jeder 
Schüler unabhängig von ihrer oder seiner sozialen Herkunft oder gesellschaftlichen Stellung ihrer 
oder seiner Begabung entsprechend gefördert und gefordert wird. 

Zunächst gibt es in Niedersachsen das Modell der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln. Nach 
dem Runderlass des MK vom 11.03.2005 (SVBl. S. 194) bieten alle öffentlichen Schulen den Er-
ziehungsberechtigten sowie den volljährigen Schülerinnen und Schülern an, Lernmittel gegen ein 
Entgelt auszuleihen. Die Schulen entscheiden, ob sie Schülerinnen und Schüler an Gymnasien, 
Gesamtschulen und Fachgymnasien in den Jahrgängen 12 und 13 in das Verfahren mit einbezie-
hen. Durch dieses Modell der entgeltlichen Lernmittelausleihe müssen die meisten Eltern von 
schulpflichtigen Kindern die Lernmittel nicht vollständig auf eigene Kosten anschaffen, sondern er-
halten ein Angebot, mit dem sie bis zu zwei Dritteln von den Kosten für Lernmittel entlastet werden 
können. 
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Leistungsberechtigte nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), dem SGB VIII (Schü-
lerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung außerhalb des Elternhauses 
gewährt wird - im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder), dem SGB XII (Sozialhilfe) und dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz sind von dem Entgelt für die Lernmittelausleihe vollständig befreit. Das 
Land Niedersachsen stellt hierfür in diesem Jahr als freiwillige Leistung 3,39 Mio. Euro zur Verfü-
gung. 

Bei Familien mit drei oder mehr schulpflichtigen Kindern sollen für jedes Kind nur 80 % des von der 
jeweiligen Schule festgesetzten Entgelts für die Ausleihe erhoben werden. Darüber hinaus kann die 
Schule bei der Festsetzung des Entgelts die sozialen Verhältnisse berücksichtigen. 

Weiterhin werden seit der Neuordnung des Sozialhilferechts und dem Inkrafttreten des SGB II zum 
01.01.2005 auf Bundesebene zur Sicherung des Lebensunterhalts pauschalierte Leistungen er-
bracht, die alle Bedarfe des täglichen Lebens und darüber hinaus auch das sogenannte soziokultu-
relle Existenzminimum umfassen. Die Pauschalierung der Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts war ein zentrales Anliegen der Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Dem-
entsprechend wurde im SGB II weitgehend auf einmalige Leistungen verzichtet. Lediglich aus-
drücklich gesetzlich geregelte weitere Leistungen, wie zum Beispiel für mehrtägige Klassenfahrten 
(§ 23 Abs. 3 Satz 1 SGB II), bilden hiervon eine Ausnahme. Diese Leistungen werden auch er-
bracht, wenn Hilfebedürftige keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich 
der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung benötigen, den Bedarf nach Satz 1 jedoch 
aus eigenen Kräften und Mitteln nicht voll decken können.  

Seit der Neuordnung des Sozialhilferechts auf Bundesebene zum 01.01.2005 sind allerdings Fälle 
bekannt geworden, bei denen Eltern aus sozial benachteiligten Haushalten die stetig steigenden 
Kosten ihrer Kinder für Schulbedarf, Lernmittel und Schülertransport im Sekundarbereich II nicht 
mehr aus eigenen Mitteln bestreiten konnten und auch der Bund oder die Sozialhilfeträger die 
Übernahme von Kosten über den anerkannten Regelbedarf hinaus abgelehnt haben. 

Die Problematik von Kindern in finanzschwachen Familien ist seitens der Landesregierung jedoch 
erkannt worden und hat dazu geführt, dass die Frage, ob die Regelsätze für Kinder tatsächlich aus-
reichend sind, um die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien und die persönliche Ausstattung für 
die Schule zu tragen, auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Zusammenhängen in-
tensiv diskutiert und erörtert wurde. In der Folge hat Niedersachsen gemeinsam mit Nordrhein-
Westfalen eine Bundesratsinitiative zur Einführung zusätzlicher Leistungen für Kinder und Jugend-
liche im SGB II und SGB XII eingebracht. Mit Beschluss vom 23.05.2008 (BR-Drs. 329/08) hat der 
Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, die Regelleistungen (SGB II) und Regelsätze 
(SGB VII) für Kinder unverzüglich neu zu bemessen und als Grundlage dafür eine spezielle Erfas-
sung des Kinderbedarfs vorzusehen. Dabei sollte auch sichergestellt werden, dass die besonderen 
Bedarfe der Kinder im Hinblick auf die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen oder in Schulen mit 
einem Bildungs- und Betreuungsangebot am Nachmittag und in Kindertageseinrichtungen sowie 
bei der Beschaffung von besonderen Lernmitteln für Schülerinnen und Schüler durch Leistungen 
nach dem SGB II und SGB XII abgedeckt werden. Außerdem sollte geprüft werden, in welchen Be-
reichen Sachleistungen besser als Geldleistungen eine chancengerechte Teilhabe der Kinder am 
gesellschaftlichen Leben gewährleisten. 

Seitdem konnte die Situation der betroffenen Familien und Kinder bei der Finanzierung der Auf-
wendungen für Schule und Bildung durch zwei gesetzliche Neuregelungen spürbar verbessert wer-
den: 

1. Nach dem Gesetz zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen (Famili-
enleistungsgesetz - FamLeistG - BGBl. S. 2955) bekommen nunmehr Kinder und Jugendliche 
aus Familien, die auf Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II oder dem SGB XII 
angewiesen sind, bis zum Abschluss der Jahrgangsstufe 10 jeweils zum Schuljahresbeginn 
einen zusätzlichen Betrag von 100 Euro. Mit der Gewährung dieser Leistung wird der beson-
deren Förderung der schulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen aus Familien nach-
gekommen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig aus eigenen Kräften und 
Mitteln bestreiten können. Die pauschale Leistung umfasst insbesondere die erforderliche 
Ausstattung am Schuljahresbeginn, weil zu Beginn jedes Schuljahres ein wesentlicher Anteil 
der gesamten Schulkosten anfällt. Sie dient insbesondere dem Erwerb von Gegenständen zur 
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persönlichen Ausstattung für die Schule (z. B. Schulranzen, Schulrucksack, Turnzeug, Turn-
beutel, Blockflöte).  

 Wie auch von Niedersachsen gefordert, sieht das am 19.06.2009 vom Bundestag beschlos-
sene Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen 
(Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) die Ausweitung dieser zusätzlichen Leistung 
für die Schule (sogenanntes Schulbedarfspaket) auf die Klassenstufen 11 bis 13 und auf Teile 
der Berufsbildenden Schulen sowie auf Empfängerinnen und Empfänger des Kinderzuschlags 
und der Grundsicherung bei Erwerbsminderung vor. Dem hat der Bundesrat in seiner Sitzung 
am 10.07.2009 zugestimmt.  

2. Mit dem Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland vom 
02.03.2009 (BGBl. S. 416) hat der Bundesgesetzgeber u. a. durch Einführung einer dritten  
Altersgruppe die Regelleistung im SGB II und SGB XII für 6- bis 13-Jährige ab dem 
01.07.2009 (befristet bis 31.12.2011) auf 70 % (bisher 60 %) der maßgeblichen Regelleistung 
angehoben. 

 Die Schülerbeförderung ist eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises. Die Kommunen 
haben nicht durch Gebühren gedeckte Ausgaben für diese Aufgaben, soweit sie vor dem 
01.01.2006 zugewiesen wurden, aus allgemeinen Deckungsmitteln zu bestreiten. Zu den all-
gemeinen Deckungsmitteln gehören u. a. die vom Land gezahlten Schlüsselzuweisungen aus 
dem kommunalen Finanzausgleich. Bei der Bemessung der absoluten aber auch individuellen 
Höhe der Schlüsselzuweisungen werden alle von den kommunalen Körperschaften zu erfül-
lenden Aufgaben, also auch die Aufgabe der Schülerbeförderung, als Kriterium herangezo-
gen. 

 Die Träger der Schülerbeförderung sind jedoch durchaus berechtigt, im Rahmen des § 114 
NSchG auch alle anderen Schülerinnen und Schüler zu befördern; sie können dieses als so-
genannte freiwillige Aufgabe durchführen, allerdings nur insoweit, als ihre Haushaltslage dies 
zulässt. 

 Auch im Bereich der Ganztagsschulen leistet das Land Niedersachsen einen beeindrucken-
den Beitrag zur Sicherstellung der Chancengleichheit. Um beim Kauf des Mittagsessens in 
Ganztagsschulen eventuell auftretende finanzielle Notlagen von Familien auszugleichen, hat 
die Niedersächsische Landesregierung beschlossen, auch für das Haushaltsjahr 2009 zur Un-
terstützung von Kindern und Jugendlichen, deren Familien ihren Lebensunterhalt mithilfe von 
Transferleistungen bestreiten, 1,5 Mio. Euro für Zuschüsse zum Erwerb eines Mittagsessens 
in der Ganztagsschule zur Verfügung zu stellen. 

 Mit diesem Verfahren ist sichergestellt, dass das Mittagessen für bedürftige Schülerinnen und 
Schüler im Schnitt mit einem Beitrag des Landes in Höhe von 0,65 Euro bezuschusst und in 
der Folge durchschnittlich für die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler ein Beitrag 
von 1,30 Euro wirksam wird, wenn alle weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. 

 Durch die Einbeziehung der Schulträger und sonstiger lokaler Initiativen wird ein Anstoß ge-
geben, vor Ort eigenständige Verfahren und Systeme zu errichten, die zu einer weiteren ge-
zielten Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher beitragen. Sie ergänzen damit das 
vom Land Niedersachsen ins Leben gerufene Unterstützungssystem und können vor allem 
auf regionale Besonderheiten eingehen. 

 Die vom Land bereitgestellten Haushaltsmittel stellen eine direkte Hilfe für Kinder und Jugend-
liche oder deren Erziehungsberechtigte dar. Sie tragen unmittelbar zur Verringerung des 
Kaufpreises für ein Mittagessen bei und entlasten damit die betroffenen privaten Haushalte. 
Das Verfahren der Mittelbeantragung ist einfach und unbürokratisch gestaltet. Auf diesem 
Wege wird sichergestellt, dass die Landesmittel den Betroffenen auf dem kürzesten Wege 
zugute kommen und gleichzeitig mehrfache Buchführung über die Mittelausgabe in den Schu-
len, in der Landesschulbehörde und im Kultusministerium vermieden wird.  

 Zudem können ab dem Jahr 2009 schlechter gestellte Eltern den Sonderfonds „DabeiSein!“ 
der Landesstiftung „Familien in Not“ in Anspruch nehmen, um ihren Kindern die Teilnahme an 
Freizeiten und Erholungsmaßnahmen, an Musik-, Kunst- und Sportangeboten oder Klassen- 
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und Kitafahrten zu ermöglichen. Der mit 250 000 Euro ausgestattete Fördertopf dieses Son-
derfonds soll verhindern, dass Kinder im Alltag durch Arbeitslosigkeit der Eltern oder andere 
Notsituationen benachteiligt oder ausgegrenzt werden.  

 Der Bildungsfinanzbericht 2008 des Statistischen Bundesamtes, der im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung und der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder erstellt und am 02.12.2008 veröffentlicht wurde, zeigt für Niedersachsen eine durch-
aus gute und erfreuliche Entwicklung. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass rund drei 
Viertel der gesamten Bildungsausgaben 2005 von Bund, Ländern und Gemeinden aufge-
bracht wurden, das restliche Viertel von Privathaushalten, Organisationen ohne Erwerbs-
zweck und Unternehmen sowie vom Ausland. Bezogen auf den öffentlichen Gesamthaushalt 
wendeten die öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Gemeinden) im Jahr 2005  17,4 % für 
Bildung auf (1995: 13,9 %). 2008 betrug der Anteil ca. 18,1 %. Die Anteilswerte der Bildungs-
ausgaben bei den Ländern waren 2005 in den Flächenländern West im Durchschnitt höher 
(24,2 %) als in den Flächenländern Ost (22,2 %) und den Stadtstaaten (20,4 %). Den höchs-
ten Anteil verzeichneten Baden-Württemberg (25,6 %) und Niedersachsen (24,6 %). Bis zum 
Jahr 2008 ist dieser Anteil in Niedersachsen weiter auf 25,6 % angestiegen. 

 Bei der Bewertung der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass erhebliche zusätzliche Bildungs-
ausgaben der Landesregierung noch nicht erfasst sind. Dazu zählt beispielsweise das bei-
tragsfreie Kindergartenjahr, der massive Ausbau des Ganztagsschulangebots, das 100 Mio. 
Euro Programm „Familien mit Zukunft“ oder der Ausbau von circa 45 000 neuen Plätzen in 
Kindertagesstätten und Kindertagespflege für unter Dreijährige bis 2013. Land und Kommu-
nen sind sich dabei der gemeinsamen Verantwortung für den bedarfsgerechten Ausbau der 
Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren bewusst und werden diese gemeinsam vo-
ranbringen. Zur Umsetzung des angestrebten Ausbauziels haben die Landesregierung und 
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände am 21.10.2008 eine Vereinbarung 
zur Bezuschussung der Betriebskosten von Betreuungsangeboten in Krippen und Kinderta-
gespflege getroffen. Alle ab dem 18.10.2007 neu geschaffenen Plätze für unter Dreijährige 
werden von dieser Vereinbarung erfasst. Ein mehrstufiges Finanzierungsmodell regelt die 
Aufteilung der Kosten zwischen Land und Kommunen unter Berücksichtigung der Bundeszu-
schüsse und einem fiktiven Anteil von Elternbeiträgen. 

 Die sich nach Abzug eines fiktiv als Rechengröße angenommenen Elternanteils von 25 % er-
gebenden Betriebskosten tragen Land und Kommunen wie folgt: 

 – Bis zum 31.07.2012 tragen Land und Kommunen die Kosten nach Abzug des Bundesan-
 teils je zur Hälfte. 

 – Ab dem 01.08.2012 tragen die Kommunen 39 % der Kosten. 

 – Ab dem 01.08.2013 tragen die Kommunen ein Drittel der Kosten. 

 Zudem wurde vereinbart, dass in die Gesamtkalkulation die vor dem 18.10.2007 bereits be-
standenen Plätze für unter Dreijährige in Kindertagesstätten mit 20 % Finanzhilfe eingehen.  

 Die nach diesen Festlegungen ermittelte Gesamtsumme der Betriebskostenzuschüsse wird 
für die gleichmäßige Finanzierung aller Betreuungsplätze für unter Dreijährige verwendet. Im 
Ergebnis führt die Vereinbarung des Landes mit den Kommunen zu einer maßgeblichen und 
bis 2013 kontinuierlich ansteigenden Erhöhung der Finanzhilfe des Landes für alle Plätze in 
Kindertagesstätten für unter Dreijährige, im Vergleich zu der nach § 16 KiTaG gewährten  
20-prozentigen Finanzhilfe für Personalausgaben der Kindertagesstätten. Nach dem „Gesetz 
zur Einführung der erhöhten Finanzhilfepauschale für Plätze unter Dreijähriger in Kinderta-
gesstätten“ wird für Krippen ein Landeszuschuss zu den Personalausgaben und den erforder-
lichen Sachausgaben in Höhe von 38 % ab 01.01.2009 und 43 % ab dem Kindergartenjahr 
2010/2011 gewährt. 

 Diese Investitionen sind zukunftsweisend und ebnen den Weg Niedersachsens in die Spit-
zengruppe der aktivsten Bundesländer im Bildungsbereich. 

 Bund, Länder und Gemeinden haben im Jahr 2008 Bildungsausgaben in Höhe von etwa 
92,6 Mrd. Euro veranschlagt (5,9 Mrd. Euro mehr als 2005). Allerdings ist der Anteil der Ge-
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samtausgaben für Bildung am Bruttoinlandsprodukt in den Jahren 1995 bis 2005 von 6,9 % 
auf 6,3 % zurückgegangen.  

 Der Bildungsgipfel von Bund und Ländern am 22.10.2008 hat bereits ein klares Signal für 
mehr Investitionen in gute Bildung gesetzt. Gemeinsames Ziel ist es, die Ausgaben für Bil-
dung und Forschung auf 10 % des Bruttoinlandsproduktes bis zum Jahr 2015 zu erhöhen. 
Niedersachsen wird in den kommenden Jahren u. a. die vorschulischen und schulischen 
Betreuungs- und Bildungsangebote ausbauen und die Zahl der Studienabschlüsse deutlich 
erhöhen. Die sich aus der demografischen Entwicklung ergebenden finanziellen Spielräume 
werden zur Verbesserung der Bildungsqualität genutzt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

1. Öffentliche Ausgaben pro Kopf und Schulform 

Zu 1.1:  

Aus der nachfolgenden Auflistung ergeben sich die öffentlichen Ausgaben pro Kopf und Schulform 
in Euro für öffentliche allgemein bildende und berufsbildende Schulen in Niedersachsen. 

 Grund-
schulen 

Unab-
hängige 
Orientie-
rungs-
stufen 

Haupt-
schulen 

Real-
schulen 

Gymna-
sien 

Förder-
schulen 

allge-
meinbil-
dende 
Schulen 
gesamt 

berufs-
bildende 
Schulen 
gesamt 

Alle 
Schul-
arten 

davon 
Lan-
de-
sausga
ben 

2000 3 600 4 400 5 200 4 500 5 600 11 200 4 600 3 200 4 300 3 600 

2001 3 800 4 500 5 300 4 600 5 700 11 600 4 800 3 200 4 500 3 600 

2002 3 900 4 500 5 200 4 500 5 600 11 400 4 800 3 400 4 500 3 600 

2003 3 900 4 400 5 100 4 400 5 500 11 400 4 800 3 400 4 500 3 600 

2004 3 900 4 500 5 300 4 500 5 300 11 700 4 800 3 500 4 500 3 600 

2005 3 900 - 5 500 4 400 4 900 12 100 4 800 3 700 4 600 3 500 

2006 4 000 - 5 700 4 500 4 900 12 600 4 900 3 700 4 700 3 600 

2007*  -       4 700 3 600 

2008*  -       4 900 3 700 

* Für die Jahre 2007 und 2008 liegen bisher nur vorläufige Sollzahlen vor. 
Quelle: Bildungsfinanzberichte 2000 - 2008, Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2003 - 2009 

Da das Land Niedersachsen keine eigene Statistik zu den Pro-Kopf-Ausgaben der Schülerinnen 
und Schüler führt, wird auf die Bundesdaten, die vom Statistischen Bundesamt jährlich erhoben 
werden, Bezug genommen. Das Datenmaterial wird auf der Grundlage der Haushaltsansätzesta-
tistiken der Länder ausgewertet. Die bundesländerübergreifende Zusammenstellung und allgemei-
ne Auswertung kann daher nicht in voller Schärfe die niedersächsischen Verhältnisse abbilden.  

Niedersachsen liegt mit den Schülerkosten schon seit Längerem im Durchschnitt der Flächenländer 
West. Die ermittelten Ausgaben setzen sich aus den Personalausgaben (rd. 80 %), dem laufenden 
Sachaufwand (rd. 13 %) und den Investitionsausgaben (rd. 7 %) zusammen. Der Anteil des Landes 
an den Ausgaben beträgt rd. Dreiviertel der Pro-Kopf-Ausgaben insgesamt und besteht im Wesent-
lichen aus den Personalkosten für die Lehrkräfte. 

Die Ausgaben für Versorgungs- und Beihilfeleistungen der im Bildungsbereich aktiven Beamtinnen 
und Beamten werden allerdings entsprechend internationaler Vorgaben fiktiv berechnet. Bei Be-
rücksichtigung der tatsächlichen Zahlungen wären jeweils höhere Werte zugrunde zu legen.  

13 



Niedersächsischer Landtag – 16. Wahlperiode Drucksache 16/1445 
 

 

Darüber hinaus werden Gesamtschulen und zusammengefasste Schulformen nicht gesondert er-
fasst. Die Ausgaben dieser Schulen fließen in die Daten der oben aufgeführten Schulformen mit 
ein. 

Der Rückgang der Ausgaben für Gymnasialschülerinnen und -schüler ab 2005 ist auf die Umvertei-
lung der Schülerströme nach Auflösung der Orientierungsstufe in Niedersachsen zurückzuführen. 
Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I verursachen geringere Kosten als solche des 
Sekundarbereichs II. Bei einem Zuwachs im Sekundarbereich I sinkt daher der Durchschnittswert 
insgesamt. 

Zu 1.2: 

Siehe Beantwortung zu Frage 1.1. 

 

2. Verteilung von Armut auf Schulformen in Niedersachsen 

Zu 2.1: 

Der Grundsatz auf informationelle Selbstbestimmung, der in dem sogenannten Volkszählungsurteil 
des Bundesverfassungsgerichtes im Jahr 1983 entwickelt worden ist, besagt, dass jedermann - al-
so auch die Erziehungsberechtigten von Schülerinnen und Schülern - grundsätzlich selbst über die 
Preisgabe ihrer personenbezogenen Daten - dazu gehören auch die Angaben über die wirtschaftli-
chen Verhältnisse - entscheiden darf. Einschränkungen des Rechtes auf informationelle Selbstbe-
stimmung sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer verfas-
sungsmäßigen gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit ent-
sprechen muss. Schon aus diesem Grunde sind die Schulbehörden gehalten, keine Informationen 
aus dem häuslichen Bereich bezüglich der wirtschaftlichen und sozialen Stellung der Erziehungs-
berechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler einzuholen. 

Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Schülerinnen und Schülern hat die Schulstatistik des 
Niedersächsischen Kultusministeriums daher nicht das Ziel der Schaffung der „gläsernen Schüle-
rin“ oder des „gläsernen Schülers“, sondern dient allein der Sicherstellung der gleichmäßigen Ver-
teilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen und deren angemessener Verwendung. Die re-
gelmäßige öffentlich zugängliche Berichterstattung darüber erfolgt im Übrigen durch Veröffentli-
chungen im Internet auf der Homepage des Niedersächsischen Kultusministeriums sowie durch die 
jährlich erscheinenden Broschüren „Die niedersächsischen allgemein bildenden Schulen in Zahlen“ 
und „Die niedersächsischen berufsbildenden Schulen in Zahlen“. 

Da in der amtlichen Schulstatistik durch Vorgaben des Datenschutzes darüber hinaus keine „Sozi-
aldaten“ von Schülerinnen und Schülern abgefragt und erfasst werden - also weder das Einkom-
mensniveau der Erziehungsberechtigten oder deren ausgeübte Berufe oder der Status „Arbeitslo-
sigkeit“ noch die finanzielle Situation der Schülerinnen oder Schüler -, liegen dem Niedersächsi-
schen Kultusministerium zu dieser Frage keine Daten vor. Hilfsweise können jedoch zu den Fragen 
2.1 bis 2.7 Zahlen über die Leistungsberechtigten auf Grundlage der Erhebungen zur entgeltlichen 
Ausleihe von Lernmitteln angegeben werden. Freigestellt von der Entgeltzahlung sind Leistungsbe-
rechtigte nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (Grundsicherung für Arbeitsuchende), dem 
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unter-
bringung außerhalb des Elternhauses gewährt wird - im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder), 
dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

GS 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen an der 
Ausleihe 

 
236 000 

 
225 100 

 
216 270 

 
199 360 

 
187 044 

davon Freistellun-
gen absolut 

 
20 147 

 
24 048 

 
27 002 

 
26 677 

 
26 956 

Freistellungen in % 8,5 10,7 12,5 13,4 14,4 
 

Zu 2.2: 
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Siehe Beantwortung zu Frage 2.1. 

HS 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen an der 
Ausleihe 

 
46 037 

 
70 474 

 
64 694 

 
59 818 

 
58 007 

Freistellungen abso-
lut 

 
8 703 

 
15 233 

 
16 266 

 
16 300 

 
16 293 

Freistellungen in % 18,9 21,6 25,1 27,2 28,1 
Zu 2.3: 

Siehe Beantwortung zu Frage 2.1. 

RS 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen 
an der Ausleihe 

 
105 196 

 
191 569 

 
190 833 

 
185 111 

 
181 713 

Freistellungen ab-
solut 

 
7 157 

 
19 888 

 
23 507 

 
24 335 

 
25 054 

Freistellungen in % 6,8 10,4 12,3 13,1 13,8 
 

Zu 2.4:  

Siehe Beantwortung zu Frage 2.1. 

Gymn. 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen 
an der Ausleihe 

 
166 376 

 
171 098 

 
182 320 

 
188 357 

 
191 360 

Freistellungen ab-
solut 

 
3 863 

 
6 120 

 
7 485 

 
8 268 

 
8 509 

Freistellungen in % 2,3 3,6 4,1 4,4 4,4 
 

Zu 2.5: 

Siehe Beantwortung zu Frage 2.1. 

FöS 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen 
an der Ausleihe 

 
25 274 

 
24 500 

 
25 400 

 
25 193 

 
23 373 

Freistellungen ab-
solut 

 
8 597 

 
9 284 

 
10 339 

 
10 502 

 
10 231 

Freistellungen in % 34,0 37,9 40,7 41,7 43,8 
 

Zu 2.6: 

Siehe Beantwortung zu Frage 2.1. 

Gesamtschulen 
(IGS und KGS) 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen 
an der Ausleihe 

 
53 667 

 
51 529 

 
57 270 

 
58 975 

 
61 477 

Freistellungen ab-
solut 

 
4 263 

 
4 502 

 
5 931 

 
6 280 

 
6 794 

Freistellungen in % 7,9 8,7 10,4 10,6 11,1 
 

Zu 2.7: 
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Siehe Beantwortung zu Frage 2.1. 

BBS 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen 
an der Ausleihe 

 
55 966 

 
56 909 

 
57 059 

 
55 534 

 
55 561 

Freistellungen ab-
solut 

 
3 767 

 
5 241 

 
 395 

 
6 782 

 
6 795 

Freistellungen in % 6,7 9,2 11,2 12,2 12,2 
Zu 2.8: 

Siehe Beantwortung zu Frage 2.1. 

 

3. Lernmittelfreiheit 

Zu 3.1: 

Entwicklung der Landesausgaben während der Lernmittelfreiheit für alle Schülerinnen und Schüler 
vom Schuljahr 2000/2001 bis 2003/2004: 

Schuljahr 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 
Ausgaben insgesamt in Mio. 63,177 DM 64,971 DM 32,143 Euro 25,853 Euro 
Ausgaben je Schülerin/je 
Schüler 

38,32 DM 40,61 DM 21,14 Euro 17,19 Euro 

 

Entwicklung der Landesausgaben während der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln für sozial 
schwache Schülerinnen und Schüler vom Schuljahr 2004/2005 bis 2008/2009: 

Schuljahr 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Ausgaben insgesamt in Mio. 
Euro 5,279 2,753 3,119 3,305 3,430 
Ausgaben je bedürftiger 
Schülerin/je bedürftigem 
Schüler in Euro 

 
75,96 

 
30,91 

 
31,32 

 
31,46 

 
32,52 

 

Hinweis: In Niedersachsen gab es bis zum Ablauf des Schuljahres 2003/2004 die sogenannte 
Lernmittelfreiheit, das heißt, die Lernmittel wurden vom Land finanziert. Darüber hinaus gab es bis 
Ende 2004 einmalige Leistungen für Schulbücher und Schulbedarf nach dem Bundessozialhilfege-
setz. Die Landesausgaben je Schülerin/je Schüler bei der Lernmittelfreiheit gegenüber Landesaus-
gaben je bedürftiger Schülerin/je bedürftigem Schüler bei der Lernmittelausleihe sind daher nicht 
vergleichbar. 

Zu 3.2: 

Schuljahr 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Durchschnittliches 
Entgelt alle Schulformen in 
Euro 

 
38,90 

 
39,65 

 
39,61 

 
40,46 

 
40,88 

Durchschnittliches 
Entgelt nach Schulformen in 
Euro 

     

  - GS 14,94 15,92 16,28 16,65 17,01 
  - HS 41,28 36,89 36,83 35,44 36,36 
  - RS 50,57 48,74 48,59 48,53 48,84 
  - FöS 24,94 28,20 26,64 27,77 26,41 
  - IGS/KGS 48,10 48,65 49,01 50,92 50,16 
  - Gymn. 61,20 60,21 56,88 56,80 55,77 
  - BBS 34,82 34,71 35,09 35,41 35,65 

Erhebungen nach Klassenstufen liegen nicht vor. 
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Zu 3.3: 

Erhebungen zu dieser Frage liegen nicht vor. Die Beantwortung dieser Frage würde eine Nachfra-
ge bei allen niedersächsischen Schulen erfordern, was gegenüber dem zu erwartenden Erkennt-
nisgewinn einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten würde. 

Zu 3.4: 

Siehe Beantwortung zu Frage 3.3. 

Zu 3.5: 

Erhebungen zu dieser Frage liegen nicht vor. 

Zu 3.6: 

Belastbare Zahlen zu dieser Frage liegen nicht vor. Auf Grundlage der jährlichen Datenerhebung 
zum Ende des Haushaltsjahres können jedoch die Schülerzahlen geschätzt werden.  

Hinweis: Die Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln wurde zum Schuljahr 2004/2005 eingeführt, so-
dass die Frage erst ab diesem Schuljahr beantwortet werden kann. 

Geschätzte Anzahl der freigestellten Schülerinnen und Schüler, denen in den Klassen 12 und 13 
keine Lernmittel zur Ausleihe angeboten werden: 

Schulform Schuljahr 
2004/05 

Schuljahr 
2005/06 

Schuljahr 
2006/07 

Schuljahr 
2007/08 

Schuljahr 
2008/09 

Gymnasium 450 798 915 982 1 079 
KGS + IGS 194 272 304 287 406 
BBS 586 1 044 1 562 1 556 1 555 
gesamt 1 230 2 114 2 781 2 825 3 040 

 

Zu 3.7: 

Erhebungen zu dieser Frage liegen nicht vor. 

Zu 3.8: 

Erhebungen zu dieser Frage liegen nicht vor. Es wird auch auf die Ausführungen unten zu 12.2 und 
zu 12.3 verwiesen.  

Zu 3.9: 

Anders als in der vergleichbaren Großen Anfrage der hessischen Fraktion DIE LINKE vom 
17.03.2009 für das Bundesland Hessen dargestellt, ist in Niedersachsen die Lernmittelfreiheit im 
Schuljahr 2004/2005 durch ein sozialverträgliches Modell einer entgeltlichen Ausleihe von Lernmit-
teln abgelöst worden. Nach dem RdErl. d. MK v. 11.03.2005 (SVBl. S. 194) bieten alle öffentlichen 
Schulen den Erziehungsberechtigten sowie den volljährigen Schülerinnen und Schülern an, Lern-
mittel gegen ein Entgelt auszuleihen. Die Schulen entscheiden, ob sie Schülerinnen und Schüler an 
Gymnasien, Gesamtschulen und Fachgymnasien in den Jahrgängen 12 und 13 in das Verfahren 
einbeziehen. Durch dieses Modell der entgeltlichen Lernmittelausleihe müssen die meisten Eltern 
von schulpflichtigen Kindern die Lernmittel nicht vollständig auf eigene Kosten anschaffen, sondern 
erhalten ein Angebot, mit dem sie bis zu zwei Dritteln von den Kosten für Lernmittel entlastet wer-
den können. 

Leistungsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), dem So-
zialgesetzbuch VIII (Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur Erziehung mit Unterbringung au-
ßerhalb des Elternhauses gewährt wird - im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder), dem Sozialge-
setzbuch XII (Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleistungsgesetz sind von dem Entgelt für die 
Lernmittelausleihe vollständig befreit. In diesem Jahr stellt das Land hierfür als freiwillige Leistung 
3,39 Mio. Euro zur Verfügung.  
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Bei Familien mit drei oder mehr schulpflichtigen Kindern sollen für jedes Kind nur 80 % des von der 
jeweiligen Schule festgesetzten Entgelts für die Ausleihe erhoben werden. Darüber hinaus kann die 
Schule bei der Festsetzung des Entgelts die sozialen Verhältnisse berücksichtigen. 

Die Lernmittelausleihe stellt somit insgesamt ein kostengünstiges und sozial ausgewogenes Ange-
bot für die Eltern in Niedersachsen dar. Da sozial Schwächere von der Zahlung des Entgeltes frei-
gestellt sind und es Geschwisterermäßigungen gibt, wird niemand über Gebühr belastet.  

Zu 3.10: 

Bei der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln führt die Schulleitung die laufenden Verwaltungsge-
schäfte. Dazu gehören alle organisatorischen Maßnahmen, wie Bedarfsermittlung, Bestellung, Ver-
teilung und Bezahlung der Lernmittel sowie die Führung des entsprechenden Kontos. Unbeschadet 
der Gesamtverantwortung kann aber die Schulleitung diese Aufgaben auf geeignete Lehrkräfte 
oder Personal des Schulträgers delegieren. Schulleitung und das Personal des Schulträgers haben 
dabei die entsprechenden Vorschriften des Datenschutzrechtes zu beachten. 

 

4. Schulverpflegung 

Zu 4.1: 

Zu der Frage, an wie vielen Schulen in Niedersachsen ein Mittagessen angeboten wird, haben die 
hierfür zuständigen kommunalen Schulträger keine Daten liefern können. Dem Kultusministerium 
liegen daher zu dieser Frage keine Daten vor. Eine Abfrage bei allen niedersächsischen Schulen 
würde gegenüber dem zu erwartenden Erkenntnisgewinn einen unverhältnismäßig hohen Verwal-
tungsaufwand bedeuten.  

Zu 4.2: 

Siehe Beantwortung zu Frage 4.1. 

Zu 4.3: 

Siehe Beantwortung zu Frage 4.1. 

Zu 4.4: 

Siehe Beantwortung zu Frage 4.1. 

Zu 4.5: 

Die Landesregierung hat beschlossen, Kindern und Jugendlichen aus bedürftigen Familien in 
Ganztagsschulen zur Vermeidung oder Linderung von Notlagen das Mittagessen in einem Über-
gangszeitraum zu bezuschussen. Wesentliche Voraussetzungen sind, dass Schülerinnen und 
Schüler eine Ganztagsschule besuchen, ihre jeweilige Familie den Lebensunterhalt mittels Trans-
ferleistungen nach dem SGB II, dem SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz bestreitet und 
die Schulträger und/oder sonstige Initiativen sich vor Ort mit einem Zuschuss in mindestens glei-
cher Höhe wie der Landeszuschuss an den Kosten für das Mittagessen beteiligen. Im Übrigen 
muss das Essen tatsächlich an die Schülerin oder Schüler ausgegeben worden sein. 

Grundlage für die Bemessung der Höhe des Zuschusses ist ein angenommener Preis für ein Mit-
tagessen von 2,50 Euro. Für jedes Mittagessen ist ein Eigenanteil der Familien aufzubringen. Er 
beträgt 1,03 Euro für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres oder 
1,37 Euro ab Vollendung des 14. Lebensjahres und ergibt sich aus den Regelsätzen für das Mit-
tagessen der Transferleistungen. Für den Differenzbetrag zwischen dem Eigenanteil und dem an-
genommenen Preis von 2,50 Euro pro Mittagessen von 1,47 Euro oder 1,13 Euro wird ein Landes-
zuschuss im Umfang von bis zu 50 % gewährt, höchstens jedoch 0,74 Euro für Schülerinnen und 
Schüler bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und 0,56 Euro ab Vollendung des 14. Lebensjah-
res für jedes tatsächlich ausgegebene Mittagessen. Die Zuschüsse werden für Schülerinnen und 
Schüler in öffentlichen Ganztagsschulen sowie in Ganztagsschulen in freier Trägerschaft gewährt.  
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5. Schulbibliotheken 

Zu 5.1: 

Die Ausstattung der Schulen mit Schulbibliotheken gehört zum Aufgabenbereich der Schulträger. 
Laut Auskunft der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens können 
zu den angesprochenen Fragen keine Angaben gemacht werden, da die Arbeitsgemeinschaft dies-
bezüglich keine Erhebungen durchführt. Eine Nachfrage bei allen niedersächsischen Schulen wür-
de zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen. 

Zu 5.2: 

Siehe Beantwortung zu Frage 5.1. 

Zu 5.3: 

Siehe Beantwortung zu Frage 5.1. 

Zu 5.4: 

Siehe Beantwortung zu Frage 5.1. 

Zu 5.5: 

Siehe Beantwortung zu Frage 5.1. 

 

6. Kopierkosten 

Zu 6.1: 

Erhebungen zu dieser Frage liegen nicht vor. Auch die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens kann zu der Frage keine näheren Angaben machen.  

Das Kopieren an Schulen wird in der Regel im Rahmen von Budgetvorgaben ohne weitergehende 
Kontrolle durch die Schulträger von den Schulen selbstständig abgewickelt.  

Zu 6.2: 

Siehe Beantwortung zu Frage 6.1. 

Zu 6.3: 

Gemäß § 71 Abs. 1 NSchG sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, die Schülerinnen und 
Schüler für den Unterricht und sonstige Schulveranstaltungen zweckentsprechend auszustatten. 
Verstöße können gemäß § 176 Abs. 1 Nr. 2 NSchG als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. 

Zu 6.4: 

Siehe Beantwortung zu Frage 6.1. 

Zu 6.5: 

Siehe Beantwortung zu Frage 6.1. 

Zu 6.6: 

Gemäß § 71 Abs. 1 NSchG sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, die Schülerinnen und 
Schüler für den Unterricht und sonstige Schulveranstaltungen zweckentsprechend auszustatten. 
Hierzu zählt auch der Beitrag für Kopien für Lernmittel. Dabei handelt es sich um Fotokopien, die 
Schulbücher ergänzen sollen, in mehreren Unterrichtsstunden eingesetzt werden und/oder auch zu 
häuslicher Vor- und Nachbereitung benutzt werden und somit für die Hand der Schülerinnen und 
Schüler bestimmt sind.  

Dagegen sind Fotokopien, die lediglich in einer Stunde (z. B. als Anschauungsmaterial) eingesetzt 
werden, als Lehrmittel zu betrachten und als solche auf Kosten des Schulträgers bereitzustellen. 
Das gleiche gilt für Fotokopien, die als Prüfungsaufgabe oder für Klassenarbeiten zur Verfügung 
gestellt werden. 
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Zu 6.7: 

Sofern der Schulträger für Kopien an seinem der Schule bereitgestellten Kopiergerät einen Materi-
alkostenbeitrag erhebt, kann er diesen Beitrag in Form der Erhebung einer Kostenpauschale gel-
tend machen. Die Pauschale muss den tatsächlichen durchschnittlichen Kosten in etwa entspre-
chen.  

Zu 6.8: 

Soweit die Kopierkosten von den Schülerinnen und Schülern aufzubringen sind, handelt es sich um 
Aufwendungen, die durch die Regelsatzleistungen im SGB II und im SGB XII abgedeckt sind.  

Zu 6.9: 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Regelleistungen auch insoweit auskömmlich 
sind. Besteht in Einzelfällen ein abweichender Bedarf, kann dem für die Bezieherinnen und Bezie-
her von Sozialhilfeleistungen nach § 28 Abs.1 Satz 2 SGB XII durch eine abweichende Bemessung 
der Regelsatzleistungen Rechnung getragen werden. Für Leistungsberechtigte nach dem SGB II ist 
eine Rechtsänderung, die insoweit die Gleichbehandlung ermöglicht, sowohl im Entschließungsan-
trag des Landes (BR-Drs. 329/08) als auch bei der 85. ASMK vom 13./14.11.2008 (TOP 5.7) gefor-
dert worden.  

 

7. Schulcomputer 

Zu 7.1: 

Diese Frage berührt den kommunalen Sachmitteletat der Schulen. Die Zahlen liegen der Nieder-
sächsischen Landesregierung nicht vor. 

Zu 7.2: 

Die Landesregierung misst dem Einsatz von Computern im Unterricht eine sehr große Bedeutung 
bei. Dieser dient vor allem dem Zweck, die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu 
fördern.  

Zu 7.3: 

Die Beschaffung von Hard- und Software wird aus dem Etat der Schulträger vorgenommen. Aktuel-
le Zahlen liegen der Niedersächsischen Landesregierung dazu nicht vor.  

Zu 7.4: 

Das n-21 Pilotprojekt 1000mal1000 startete im Schuljahr 2002/2003 mit neun Schulen (vier HS, 
zwei RS, zwei GY, eine KGS). Zu den vier Pilotregionen (Wittmund, Lüneburg, Goslar und Salzgit-
ter) kamen im Laufe der Jahre sogenannte assoziierte Schulen hinzu.  

Das 2007 neu gestartete Flächenprojekt mobiles lernen-21: Notebooks für Nieders@chsen wird 
von n-21 geleitet, wobei der Schwerpunkt auf der Begleitung der neuen Notebookschulen (gemein-
sam mit den Beratern der Landesschulbehörde) und der Lehrerfortbildung (Referenzschulen-
Netzwerk) liegt. Für die Finanzierung bzw. der Hardwarebeschaffung ist n-21 nicht zuständig. 

Mobiles Lernen ist ein offenes Projekt. Viele Schulen nehmen jedoch die auf der n-21-Website ver-
öffentlichten Angebote der Kooperationspartner wahr (insbesondere über das gemeinnützige  
IT-Haus AfB, jetzt Mobiles Lernen gGmbH), viele regeln dies aber auch ohne externe Hilfe vor Ort, 
z. B. durch lokale Computerhändler oder Sponsoren.  

Zurzeit (Stand 19.04.2009) sind 205 niedersächsische Schulen (27 BBS/FOS, 3 Förderschulen (L), 
2 GHRS, 4 GHS, 17 GS, 45 GY, 33 HRS, 18 HS, 13 IGS, 9 KGS, 30 RS und 4 sonstige) zum No-
tebook-Projekt angemeldet, die im Regelfall Notebookklassen als Profilklassen bilden, in wenigen 
Schulen wird der gesamte Jahrgang mit Notebookklassen abgedeckt (z. B. IGS Emsland, Lingen; 
Kranich-Gymnasium, Salzgitter).  

Der anliegenden Übersicht (Anlage 1) sind die genauen Zahlen zu entnehmen. 
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Zu 7.5: 

Bei der Beantwortung der Frage wird vorausgesetzt, dass gemeint ist, einen Laptop für eine Lap-
topklasse anzuschaffen.  

Durch die AFB/Mobiles Lernen gGmbH, die eng mit n-21 zusammenarbeitet, wurde ein Bildungs-
fonds aufgelegt und vom Sparkassenverband Niedersachsen mit einer Grundausstattung von 
100 000 Euro versorgt. Dieser Bildungsfonds schafft bei Kauf der Laptops über die Mobiles Lernen 
gGmbH die Möglichkeit, sozial schwächere Familien beim Kauf eines Notebooks zu unterstützen. 
Dabei tragen die Eltern dann nur 50 % der Leasingrate. Der Bildungsfonds kann zurzeit in Verbin-
dung mit örtlichen Spenden ca. 20 % der Schülerinnen bzw. Schüler einer Notebookklasse unter-
stützen. Da die Schulen frei sind, bei welchem Händler sie kaufen, liegen über Sozialfonds bei an-
deren Anbietern keine Zahlen vor. 

Zu 7.6: 

2007 wurden über die AFB/Mobiles Lernen gGmbH ca. 800 Notebooks an die Schülerinnen und 
Schüler in Niedersachsen ausgeliefert. 2008 waren es schon ca. 1 400 Geräte mit stark steigender 
Tendenz in 2009. Die monatlichen Kosten je Gerät belaufen sich bei Kauf über die AFB/Mobiles 
Lernen gGmbH auf ca. 20 bis 29 Euro je Gerät inklusive Mehrwertsteuer, Vorortservice, Garantie 
für die gesamte Laufzeit (vier Jahre) und Elektronik Versicherung. Das Angebot ist für alle Schul-
formen identisch.  

Über die Höhe der Leasingraten, die Eltern über örtliche Händler oder Sparkassen aushandeln, lie-
gen der Niedersächsischen Landesregierung keine Zahlen vor. 

Zu 7.7: 

Hierüber liegen der Niedersächsischen Landesregierung keine Zahlen vor. 

 

8. Weitere Unterrichtsmaterialien 

Zu 8.1: 

Laut Auskunft der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens können 
zu den angesprochenen Fragen keine Angaben gemacht werden, da die Arbeitsgemeinschaft dies-
bezüglich keine Erhebungen durchführt. Eine Nachfrage bei allen niedersächsischen Schulen wür-
de einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand nach sich ziehen.  

Zu 8.2: 

Siehe Beantwortung zu Frage 8.1. 

Zu 8.3: 

Siehe Beantwortung zu Frage 8.1. 

Darüber hinaus gibt es auf örtlicher Ebene eine Vielzahl von Unterstützungen für finanzschwache 
Familien bei der Ausstattung ihrer Kinder. 

Zu 8.4: 

Erhebungen über diese Frage liegen nicht vor. Im Rahmen der Eigenverantwortlichen Schule wer-
den jedoch die Anforderungen der Schulen an die Ausstattung mit Arbeitsmaterial mit den wirt-
schaftlichen Möglichkeiten auf Seiten der Erziehungsberechtigten in Einklang gebracht. Häufig wer-
den aber auch Lösungen über private Stiftungen oder Fonds gefunden, um die betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler zu unterstützen.  
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9. Schülerbeförderung 

Zu 9.1: 

Die Träger der Schülerbeförderung verfügen über keine ausreichenden Erkenntnisse, welches Ver-
kehrmittel die Schülerinnen und Schüler mit der ausgestellten Schülermonatskarte tatsächlich be-
nutzen. Stattdessen sind der anliegenden Übersicht (Anlage 2) die Zahlen zu entnehmen, wie viel 
Prozent der Schülerinnen und Schüler des Primarbereichs und des Sekundarbereichs I einen An-
spruch auf Beförderung zur Schule oder Erstattung der notwendigen Aufwendungen für den Schul-
weg haben. 

Zu 9.2: 

Nach den Vorschriften des SGB XII gehören die Kosten für die Inanspruchnahme des öffentlichen 
Personennahverkehrs in vertretbarem Umfang zu den Regelleistungen. Reichen diese nicht aus, 
kommt eine abweichende Bemessung der Regelleistungen gemäß § 28 Abs.1 Satz 2 SGB XII in 
Betracht.  

Anders verhält es sich für Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen nach dem SGB II, weil dort 
gemäß § 3 Abs.3 Satz 2 SGB II eine abweichende Bemessung der Regelleistungen nicht zulässig 
ist. Trotz des grundsätzlichen Ausschlusses der Leistungsberechtigten nach dem SGB II von Leis-
tungen zum Lebensunterhalt in der Sozialhilfe gemäß § 5 Abs.2 Satz 1 SGB II hat die Rechtspre-
chung zwischenzeitlich nach Lösungen des Problems gesucht. Nach einem Beschluss des Lan-
dessozialgerichts Niedersachsen vom 03.12.2007 - L 7 AS 666-07 ER - besteht eine Einstands-
pflicht der Sozialhilfeträger gemäß § 73 SGB XII bei Bedarfen in atypischen Lebenssituationen, die 
nicht durch die Regelleistungen abgedeckt sind. In dem konkreten Fall wurde der Träger der Sozi-
alhilfe einstweilig verpflichtet, die Kosten einer Leistungsbezieherin nach SGB II für eine Schüler-
monatsfahrkarte (89,25 Euro) zu übernehmen, damit die Antragstellerin mit dem Bus die 11. Klasse 
eines 22 km entfernt liegenden Gymnasiums besuchen kann. Das Gericht stellt die gesetzliche Re-
gelung des § 114 NSchG nicht infrage, sondern sieht vielmehr die Verpflichtung der Sozialhilfeträ-
ger, bei atypischen Lebenssituationen, die im Sozialhilferecht nicht abschließend geregelt sind, ein-
zutreten. 

Auf der Grundlage der Rechtsprechung des LSG Niedersachsen übernehmen teilweise die Land-
kreise im Bedarfsfall die Fahrtkosten zu weiterführenden Schulen. Andere lehnen die Leistungen 
mit dem zutreffenden Hinweis ab, dass Leistungen nach § 73 SGB XII nicht für Bedarfe möglich 
sind, die durch Leistungen für den Lebensunterhalt abgedeckt werden. Gemeinsam mit den ande-
ren Ländern bemüht sich Niedersachsen entsprechend dem Beschluss zu TOP 5.7 der 85. ASMK 
vom 13./14.11.2008 durch eine Rechtsänderung im SGB II auch für diesen Personenkreis eine Öff-
nungsklausel zur abweichenden Bedarfsbemessung in Einzelfällen aufzunehmen. Häufig werden 
aber auch Lösungen über private Stiftungen/Fonds gefunden, um die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler zu unterstützen. 

Wie bereits oben erwähnt, wurde die Förderung der Landesstiftung „Familien in Not“ ausgeweitet 
und 2009 ein neuer Sonderfonds „DabeiSein!“ für benachteiligte Familien und Kinder gestartet. Zu-
schüsse können daraus u. a. auch gewährt werden für die Fahrtkosten der Oberstufenschülerinnen 
und Oberstufenschüler. 

Zu 9.3: 

Die Träger der Schülerbeförderung haben die Festlegung einer Mindestentfernung zwischen Woh-
nung und Schule in eigenen Satzungen verankert. In der Regel sind die Entfernungen zwischen 
2 und 5 km festgesetzt, je nach Alter und örtlichen Verhältnissen. Die Ergebnisse der bei den Land-
kreisen und kreisfreien Städten durchgeführten Abfrage sind in der Anlage 3 dargestellt.  

Zu 9.4: 

Die Schülerbeförderung ist ab dem 01.01.1981 aus dem Aufgabenbereich des Landes herausge-
nommen und zu einer Selbstverwaltungsaufgabe der Kommunen gemacht worden. Die Verordnung 
über den Schülertransport i. d. F. vom 17.08.1978 war gegenstandslos geworden, da die Neufas-
sung des § 94 NSchG keine Ermächtigungsgrundlage erhielt, und wurde mit Wirkung vom 
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01.01.1981 aufgehoben. Die Festlegung einer Mindestentfernungsgrenze im Zeitraum von 1981 bis 
2009 ist ebenfalls der anliegenden Übersicht (Anlage 3) zu entnehmen. 

Zu 9.5: 

Da die Schülerbeförderung eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises ist, die weit vor dem 
01.01.2006 übertragen wurde, wird für diese Aufgabe keine individuelle Kostenerstattung gewährt. 
Solche Aufgaben sind, soweit etwaige Gebühreneinnahmen nicht ausreichen, von den kommuna-
len Körperschaften aus allgemeinen Deckungsmitteln zu finanzieren. Zu diesen Deckungsmitteln 
gehört u. a. die vom Land gezahlte Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich. 

Zu 9.6: 

Die Ergebnisse der bei den Trägern der Schülerbeförderung durchgeführten Abfrage sind in der 
Anlage 4 dargestellt. 

Zu 9.7: 

Soweit die Kosten einer Schülermonatskarte im Sekundarbereich II durch die Regelsätze der bun-
desweiten Sicherungssysteme des SGB nicht abgedeckt sind, kann aus einer eventuellen Untätig-
keit des Bundes keine Leistungspflicht bzw. Ausfallzuständigkeit des Landes Niedersachsen herge-
leitet werden. 

Zu 9.8: 

Die Landkreise und kreisfreien Städte kommen mindestens ihrer Aufgabe nach, anspruchsberech-
tigten Schülerinnen und Schülern eine Beförderung von ihrer Wohnanschrift zur Schule und zur 
Wohnanschrift zurück zu gewähren. Wenn Erziehungsberechtigte den Wunsch äußern, eine Beför-
derung zu einer Betreuungseinrichtung nach Schulschluss zu gewähren, werden die beauftragten 
Beförderungsunternehmen seitens der Träger der Schülerbeförderung gebeten, den Elternwün-
schen diesbezüglich möglichst nachzukommen. 

 

10. Nachhilfe 

Zu 10.1: 

Kommerzielle Anbieter von Schülernachhilfe sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die keiner 
staatlichen Aufsicht unterliegen. Daher werden keine Daten hinsichtlich der erfragten Punkte erho-
ben. 

Zu 10.2: 

Der Sektor der privat erteilten Nachhilfe unterliegt keiner Kontrolle. Verlässliche Aussagen über 
Entwicklungen können daher nicht getroffen werden. 

Zu 10.3: 

Verschiedentlich wird berichtet, dass die Anzahl der kommerziellen Anbieter für Nachhilfe seit Mitte 
der 90er-Jahre gestiegen sei. Über die tatsächliche Anzahl liegen allerdings nur Schätzungen vor. 
Da nach verschiedenen Berichten ein Anstieg im Bereich der kommerziellen Nachhilfe seit 15 Jah-
ren beobachtet wird, ist ein Zusammenhang mit der Schulzeitverkürzung durch G 8 nicht herzustel-
len.  

Zu 10.4: 

Der Niedersächsischen Landesregierung liegen Hinweise aus der Forschung vor, dass Nachhilfe 
zunehmend auch von Familien mit schwächerem sozioökonomischen Hintergrund in Anspruch ge-
nommen wird, was dahin gehend gedeutet wird, dass die Wichtigkeit von Bildung zunehmend in al-
len sozialen Gruppen einen hohen Stellenwert hat. Um Schülerinnen und Schüler mit Lernrück-
ständen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft zu unterstützen, wird die Unterrichtsqualität an den 
niedersächsischen Schulen in einem kontinuierlichen Prozess, der eine Vielzahl von Maßnahmen 
beinhaltet, weiterentwickelt.  
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11. Entwicklung der Privatschulen 

Zu 11.1: 

Die Entwicklung der Zahl der Schulen in freier Trägerschaft je Schuljahr und Schulform kann der 
nachfolgenden Tabelle 11.1 entnommen werden. 

Tabelle 11.1, Entwicklung der Zahl der Schulen in freier Trägerschaft nach Schulformen 

Schulform/Schule 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3)

Grundschule 7 5 5 6 6 10 11 13 15

GHS, GHRS 3 5 4 3 5 3 4 4 4

Hauptschule 16 16 16 17 17 17 17 18 18

Schulen mit GS-Klassen (10) (10) (10) (10) (12) (16) (16) (19) (21)

Schulen mit HS-Klassen (19) (21) (19) (19) (22) (20) (21) (19) (19)

Orientierungsstufe, selbst. 5 5 5 5 . 1) . 1) . 1) . 1) . 1)

   an GHS/HS (13) (14) (15) (14) . 1) . 1) . 1) . 1) . 1)

   insg. (18) (19) (20) (19) . 1) . 1) . 1) . 1) . 1)

Realschule, selbst. 0 0 0 0 0 0 1 2 2

   m. GHS, HS o. Gy verb. (17) (17) (16) (16) (19) (22) (21) (23) (24)

   insg. (17) (17) (16) (16) (19) (22) (22) (25) (26)

Gymnasium 30 30 30 30 31 31 31 33 35

KGS   0 0 0 1 1 1 1 1 1

IGS   3 3 3 5 5 6 4 4 4

Freie Waldorfschule  14 15 15 15 15 15 20 20 20

Förderschule Lernen 2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Förderschule Geist. Entw.2) 8 9 9 9 9 10 10 10 10

Sonstige Förderschulen 2) 29 30 31 35 38 38 40 40 41

Allgem. bildende gesamt 117 120 120 128 129 133 141 147 152

Berufsbildende Schulen 117 119 114 119 123 123 121 126 127
1) Auflösung der Orientierungsstufen zum 01.08.2004 
2) Ohne Förderschulklassen an den anderen Schulformen 
3) Vorläufige Daten, die noch nicht die amtliche Schulstatistik darstellen 
 

Zu 11.2: 

Die Entwicklung der Schülerzahlen an den Schulen in freier Trägerschaft je Schuljahr kann für all-
gemein bildende Schulgliederungen und berufsbildende Schulen der nachfolgenden Tabelle 11.2.1 
entnommen werden. Den Tabellen 11.2.2 a) bis d) kann für die allgemein bildenden Schulgliede-
rungen zusätzlich die Entwicklung bezogen auf die jeweilige Schulform entnommen werden. 
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Tabelle 11.2.1, Entwicklung der Schülerzahlen an allgemein bildenden und berufsbildenden Schu-
len 

Jahr Allgemein bildende Schulen Berufsbildende Schulen 
 Schülerzahlen Schulen Schülerzahlen 

 

Glie-
derun-
gen Gesamt pro Lehr-

kraft (VZLE)
pro  

Klasse  Gesamt pro Lehr-
kraft (VZLE) 

pro 
Klasse 

2000 164 44 035 20,8 13,5 117 14 710 14,1 18,1

2001 168 44 904 20,8 13,6 119 14 960 14,2 18,2

2002 170 45 457 20,7 13,5 114 15 539 14,3 18,5

2003 178 46 925 20,4 13,5 119 16 637 15,3 19,6

2004 167 47 556 20,4 13,3 123 17 054 15,3 19,9

2005 178 48 226 20,4 13,1 123 17 662 15,3 20,2

2006 184 49 521 20,2 13,2 121 18 080 15,0 20,1

2007 189 50 560 20,1 12,9 126 18 163 14,5 19,7

20081) 197 51 387 19,7 - 1) 127 18 127 14,6 19,6
1) Die Daten aus 2008 für die allgemein bildenden Schulen sind vorläufige Zahlen und stellen noch nicht die 

amtliche Schulstatistik dar. Für 2008 liegt die Zahl der Vollzeitlehrereinheiten (VZLE) für diese Schulen noch 
nicht vor. 

Tabelle 11.2.2 a), Entwicklung der Schülerzahlen an Grund-, Haupt- und Realschulen 

Jahr Grundschule Hauptschule Realschule 

 Schülerzahlen Schülerzahlen Schülerzahlen 

 

Glie-
de-
run-
gen 

Ge-
samt 

je 
Klasse 

je 1) 

VZLE 

Glie-
de-
run-
gen 

Ge-
samt 

je  
Klasse 

je 1) 

VZLE

Glie-
de-
run-
gen 

Ge-
samt 

je 
Klasse 

je 1) 

VZLE

2000 10 572 16,8 15,1 21 3 577 21,0 9,4 17 4 337 25,7 39,4

2001 10 636 18,2 13,4 19 3 606 21,1 9,7 17 4 281 25,9 38,7

2002 10 658 18,8 17,0 19 3 572 20,6 9,5 16 4 255 26,3 42,0

2003 10 742 20,1 17,4 19 3 572 20,8 9,8 16 4 345 26,5 42,3

2004 12 781 18,2 15,8 17 5 038 20,6 9,3 19 6 915 26,2 41,7

2005 16 943 17,8 14,3 20 4 514 20,2 8,4 22 7 331 25,5 41,8

2006 16 1 027 16,6 16,8 21 4 257 20,1 7,8 22 7 632 25,8 41,0

2007 19 1 264 16,9 16,9 19 3 953 19,6 7,1 23 8 080 25,8 42,9

2008 21 1 330 17,5 - 19 3 828 19,3 - 26 8 341 25,7 -
1) Bei kombinierten Systemen werden die Vollzeitlehrkräfte bei der Berechnung der Vollzeitlehrereinheiten 

(VZLE) überwiegend der Schulform Grundschule oder Hauptschule zugeordnet. 
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Tabelle 11.2.2 b), Entwicklung der Schülerzahlen an Orientierungsstufen und Gymnasien 

Jahr Orientierungsstufe 1) Gymnasium 

 Schülerzahlen Schülerzahlen 

 

Gliede- 
rungen 

Gesamt je 
Klasse 

je  
VZLE 

Gliede-
rungen 

Gesamt je Kl. 
Sek. I 

je  
VZLE

2000 19 5 821 25,8 17,7 30 19 546 26,0 14,6

2001 19 6 031 25,8 18,1 30 19 793 26,0 14,6

2002 20 6 113 26,0 18,4 30 20 032 26,1 14,7

2003 19 5 826 25,9 18,1 30 20 683 26,1 14,8

2004 - 1) - 1) - 1) - 1) 31 22 595 26,3 14,9

2005 - 1) - 1) - 1) - 1) 31 22 704 26,3 14,8

2006 - 1) - 1) - 1) - 1) 31 23 203 26,5 15,0

2007 - 1) - 1) - 1) - 1) 33 23 686 26,5 14,6

2008 - 1) - 1) - 1) - 1) 35 24 011 26,4 -
1) Auflösung der Orientierungsstufen zum 01.08.2004 

 

Tabelle 11.2.2 c), Entwicklung der Schülerzahlen an Gesamtschulen und Freien Waldorfschulen 

Jahr Kooperative Gesamtschule Integrierte Gesamtschule Freie Waldorfschule 

 Schülerzahlen Schülerzahlen Schülerzahlen 

 

Glie-
de- 
run-
gen 

Ge-
samt 

je Kl. 
Sek. I 

je  
VZLE 

Glie
de-
run-
gen 

Ge-
samt 

je Kl.
Sek. I 

je  
VZLE 

Glie-
de- 
run-
gen 

Gesamt je 
Klasse 

je  
VZLE 

2000 - - - - 3 1 216 22,4 14,2 14 5 863 29,8 13,7

2001 - - - - 3 1 275 23,4 14,2 15 5 909 29,4 14,0

2002 - - - - 3 1 347 24,1 15,3 15 5 909 29,4 13,6

2003 1 190 16,0 20,7 5 1 693 22,7 18,2 15 6 002 28,9 12,5

2004 1 244 15,0 15,8 5 1 762 21,7 18,4 15 6 104 36,3 12,5

2005 1 308 18,0 16,1 6 1 950 22,6 19,1 15 6 161 36,2 12,2

2006 1 511 26,0 22,4 4 1 736 22,3 21,9 20 6 718 35,9 12,6

2007 1 310 18,0 14,4 4 1 826 23,2 12,6 20 6 867 35,0 13,7

2008 1 308 17,1 - 4 1 878 21,9 - 20 6 955 28,8 -
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Tabelle 11.2.2 d), Entwicklung der Schülerzahlen an Förderschulen 

Jahr Förderschule Schwerpkt. Lernen sonstige Förderschule 

 Schülerzahlen Schülerzahlen 

 

Gliede- 
rungen 

Gesamt je 
Klasse 

je  
VZLE 

Gliede-
rungen

Gesamt je 
Klasse

je  
VZLE 

2000 6 302 7,9 9,4 44 2 801 7,1 5,5 

2001 8 357 8,3 9,1 47 3 016 7,4 5,6 

2002 8 378 8,2 8,5 49 3 193 7,4 5,5 

2003 9 398 8,8 8,2 54 3 474 7,3 5,7 

2004 8 390 8,1 8,1 59 3 727 7,3 5,7 

2005 8 352 8,2 8,0 59 3 963 7,4 5,6 

2006 7 339 7,9 8,0 62 4 098 7,3 5,7 

2007 6 183 5,5 8,8 64 4 391 7,4 5,6 

2008 6 174 5,0 - 65 4 562 7,5 - 
 

Zu 11.3: 

Den Schulbehörden obliegt es, die Einhaltung der schulgesetzlichen Genehmigungsvoraussetzun-
gen und damit zugleich der Voraussetzungen für den Fortbestand der jeweiligen Schule durch die 
Ersatzschulen und deren Träger zu gewährleisten. Zu diesen Voraussetzungen gehört nach § 144 
Abs. 1 NSchG auch das Verbot einer Sonderung von Schülerinnen und Schülern nach den Besitz-
verhältnissen der Eltern. Die Landesschulbehörde kommt dieser ihr obliegenden Aufgabe in vollem 
Umfange nach und prüft Anträge auf Genehmigungen von Ersatzschulen auch unter diesem As-
pekt. Daneben geht sie konkreten Hinweisen, nach denen die Beachtung des Sonderungsverbotes 
infrage gestellt sein könnte, unverzüglich nach. Für auf das Schulgeld bezogene schulaufsichtliche 
Vorgaben, die über die Einhaltung des Sonderungsverbotes hinausgehen, sind den Schulbehörden 
durch den Gesetzgeber keine Möglichkeiten eingeräumt. 

Der Landesregierung liegen Daten zur Höhe des Schulgeldes, das in jedem Einzelfall der privat-
rechtlichen Vereinbarung (Beschulungsvertrag) zwischen den Erziehungsberechtigten und dem je-
weiligen Schulträger unterliegt, nicht vor, sodass ein „durchschnittliches“ Schulgeld nicht benannt 
werden kann. Ein durchschnittliches Schulgeld hätte im Übrigen auch keine Aussagekraft bezogen 
auf die Intention der Fragestellung. 

Eine auf die Schulgeldhöhe bezogene Abfrage bei allen Trägern der Ersatzschulen müsste auf der 
Basis der Freiwilligkeit erfolgen, weil - wie oben ausgeführt - eine schulgesetzliche Grundlage für 
eine Verpflichtung der Schulträger außerhalb eines schulaufsichtlichen Verfahrens nicht vorhanden 
ist. Dementsprechend waren im Jahr 2005 auf Wunsch des Kultusausschusses die Träger von Er-
satzschulen um freiwillige Angaben gebeten worden, aus denen sich auf der Basis der Antworten 
ein aussagekräftiges „durchschnittliches“ Schulgeld nach Schulformen nicht ermitteln ließ. 

Weil der damit verbundene Aufwand in keinem Verhältnis zu den daraus abzuleitenden Erkenntnis-
sen führt, ist nicht beabsichtigt, eine umfassende Abfrage bei allen Schulträgern zur Schulgeldhöhe 
für die insgesamt fast 70 000 Schülerinnen und Schüler an den 152 allgemein bildenden und 
127 berufsbildenden Schulen vorzunehmen. 
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12. Weiterer Sachmittelbedarf 

Zu 12.1: 

Empirisch erhobene Zahlen über die Kosten, die Eltern für Schulanfänger im Rahmen der Erstaus-
stattung aufbringen müssen, liegen der Landesregierung nicht vor. Nach hier vorliegenden Erfah-
rungen ist mit Kosten von ca. 250 Euro zu rechnen. Die Schulen sind jedoch bemüht, bei den An-
forderungen an die Erstausstattung auf die Situation der Eltern im Einzugsbereich Rücksicht zu 
nehmen. 

Der Landesregierung ist im Übrigen bekannt, dass nach den Erhebungen von Marktforschungsun-
ternehmen (z. B. GfK auf der Grundlage von 10 000 Befragten) im Jahr 2008 rund 150 Euro von El-
tern für Schulanfänger im Rahmen der Erstausstattung ausgegeben wurden (unter der Annahme 
des Neukaufs). Dabei entfallen u. a. ca. 95 Euro für den Ranzen, 11 Euro für die Federmappe,  
ca. 10 Euro für den Schulfüller, ca. 7,50 Euro für die Schultüte, ca. 4,80 Euro für den Deckfarbkas-
ten, ca. 3,50 Euro für Wachsmalstifte, ca. 3 Euro für Buntstifte, jeweils ca. 2 Euro für Fasermaler 
und Anspitzer sowie ca. 1,60 Euro für Tintenpatronen. Der Rest verteilt sich auf Kleinartikel wie 
Heft, Radiergummi, Tintenlöscher pp. 

Dazu kommt die häusliche Ausstattung. Für den Schülerschreibtisch sind ca. 200 Euro und für ei-
nen entsprechenden Stuhl ca. 180 Euro anzusetzen. 

Zu 12.2: 

Belastbare Zahlen über die Gesamtkosten für Lernmittel und sonstigen Schulbedarf in Niedersach-
sen liegen nicht vor. Diese Kosten wären nur durch eine umfassende Nachfrage oder Erhebung bei 
den unterschiedlichen Schulformen zu ermitteln. Hier wird auf die Unverhältnismäßigkeit des da-
durch entstehenden Aufwandes verwiesen, zumal die Kosten bei der einzelnen Schülerin oder dem 
einzelnen Schüler individuell sehr unterschiedlich ausfallen können: Die Preisspanne für Taschen-
rechner, Ranzen und Sportbekleidung ist sehr breit, die Ansprüche von Eltern und Schülerinnen 
und Schülern ebenso. Einige Schülerinnen und Schüler verbrauchen mehr Schulhefte, verlieren 
Materialien oder gehen weniger sorgsam damit um. Jährliche Kosten lassen sich somit objektiv 
nicht quantifizieren.  

Im Rahmen der Eigenverantwortlichen Schule werden aber die Anforderungen der Schulen an die 
Ausstattung mit Arbeitsmaterial mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten auf Seiten der Eltern in Ein-
klang gebracht. 

Lediglich über die Entgelte für die Lernmittelausleihe sind Daten erhoben. Diese liegen insgesamt 
im Schuljahr bei durchschnittlich 40 Euro, siehe im Einzelnen auch Antwort zu Nr. 3.2. 

Zu 12.3: 

Im Einzelnen kosten gängige Atlanten in der Anschaffung im Durchschnitt ca. 30 Euro, normale Ta-
schenrechner im Durchschnitt ca. 10 Euro, grafikfähige Taschenrechner im Durchschnitt ca. 90 Eu-
ro. Atlanten und Taschenrechner werden nicht selten für bedürftige Schülerinnen und Schüler sei-
tens der Schule gestellt oder durch Fördervereine bezuschusst. Arbeitsmaterialien können ganz un-
terschiedliche Dinge sein, z. B. Arbeitsblätter (Kopierkosten), Lektürehefte, Schülerhefte für Kurs-
themen in der Oberstufe etc. Ihr Einsatz hängt von der Schulentscheidung ab. Eine Quantifizierung 
ist deshalb nicht möglich.  

Zu 12.4: 

Wie oben bereits dargelegt, bekommen nach Familienleistungsgesetz nunmehr Kinder und Jugend-
liche aus Familien, die auf Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II oder dem SGB XII 
angewiesen sind, jeweils zum Schuljahresbeginn einen zusätzlichen Betrag von 100 Euro. Regel-
mäßige Kosten sind aus den Regelleistungen zu bestreiten. 

Zu 12.5: 

Der notwendige Einsatz von spezifischen Sachmitteln für Schülerinnen und Schüler mit körperlicher 
Beeinträchtigung (sowie für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen in den Bereichen 
Sehen, Hören, Sprechen) ist unabhängig von den Förderorten allgemeine Schule oder Förderschu-
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le von den individuellen Voraussetzungen der Schülerin oder des Schülers (Art der Beeinträchti-
gung) und den spezifischen Voraussetzungen des schulischen Umfelds (bauliche Voraussetzun-
gen, Erfordernisse des unterrichtlichen und gegebenenfalls therapeutischen Angebots) abzuleiten.  

Das Angewiesensein einer Schülerin oder eines Schülers auf Orientierungs-, Bewegungs- oder 
Kommunikationshilfen einschließlich technischer Hilfsmittel (z. B. Lesegeräte, Laptops mit Braille-
zeile) oder auf notwendige bauliche und sächliche Ausstattungen der Schule (z. B. Rampen, Lifts, 
schalldämpfenden Maßnahmen) kann aufgrund der Ausdifferenzierung der spezifischen Voraus-
setzungen einerseits und des sächlichen Angebots andererseits nur individuell beschrieben werden 
(Beispiel im Bereich der Kommunikationshilfen: In Bezug auf schriftorientierte Kommunikationshil-
fen, einfache symbolorientierte Kommunikationshilfen zur Anbahnung von Kommunikation, komple-
xe symbolorientierte Kommunikationshilfen zur differenzierteren Kommunikation oder Sprachaus-
gabe-Systeme gibt es eine Fülle unterschiedlichster Angebote, deren Realisierung u. a. von den 
Voraussetzungen und Möglichkeiten des Kindes oder Jugendlichen abhängig ist). 

Zu 12.6: 

Grundsätzlich trägt das Land die Kosten für das Personal einschließlich der Betreuungskräfte und 
Schulassistenzen gemäß § 112 NSchG an den Förderschulen und bei Unterrichtung in Integrati-
onsklassen. 

Soweit es sich bei den beantragten Hilfsmitteln um Gegenstände des täglichen Lebens handelt, auf 
die die Schülerinnen und Schüler wegen Art und Schwere einer Behinderung angewiesen sind und 
für die die Kosten weder im Rahmen der medizinischen Rehabilitation noch als Hilfe für eine ange-
messene Schulbildung übernommen werden können, kommt eine Kostenübernahme durch die ört-
lich zuständigen Träger der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB 
IX in Betracht.  

Sofern die Notwendigkeit besteht, den Schulbesuch im Rahmen der Eingliederungshilfe auch per-
sonell durch Integrationshilfe (Integrationshelfer) zu unterstützen, besteht gemäß § 54 SGB XII 
i. V. m. § 55 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX ein Anspruch auf „eine angemessene Hilfe zur Schulbildung“. Zu-
ständig für diese Leistung sind die Kommunen im eigenen Wirkungskreis im Rahmen des SGB XII 
als örtlich zuständiger Sozialhilfeträger.  

In beiden Fällen (Hilfsmittel, Integrationshilfe) sind Entscheidungen über Maßnahmen der Einglie-
derungshilfe aufgrund der konkreten Situation im Einzelfall zu treffen. 

Neben diesen Unterstützungsmöglichkeiten erhalten blinde Schülerinnen oder Schüler ein monatli-
ches Landesblindengeld i. H. v. 320 Euro. Diese pauschalierte Leistung steht zum Ausgleich des 
individuellen blindheitsbedingten Mehrbedarfs unabhängig von Einkommen und Vermögen zur Ver-
fügung.  

Zu 12.7: 

Für Anträge auf Übernahme der Kosten für Hilfsmittel oder eine Integrationshilfe für wesentlich be-
hinderte Kinder und Jugendliche sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe zuständig.  

An Gesamtausgaben für Integrationshelfer haben die örtlichen Träger im Rahmen des Quotalen 
Systems geltend gemacht: 

Für das Jahr 2005: 11,2 Mio. Euro 

Für das Jahr 2006: 12,2 Mio. Euro 

Für das Jahr 2007: 13,9 Mio.  Euro 

Weitergehende Statistiken über die Anzahl der Anträge auf örtlicher Ebene liegen der Niedersäch-
sischen Landesregierung nicht vor. 
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Zu 12.8: 

Bei den Bildungsgängen  

– Berufsfachschule - Sozialassistentin oder Sozialassistent, Schwerpunkt Sozialpädagogik -,  
– Berufsfachschule - Heilerziehungshilfe -, 
– Berufsfachschule - Altenpflegehilfe -, 
– Berufsfachschule - Pflegehilfe - (Schulversuch), 
– Berufsfachschule - Ergotherapie -, 
– Berufsfachschule - Altenpflege -, 
– Berufsfachschule - Sozialpädagogik -,  
– Fachschule - Sozialpädagogik - und 
– Fachschule - Heilerziehungspflege -  

ist Aufnahmevoraussetzung, dass die Schülerinnen und Schüler bis zum Beginn der praktischen 
Ausbildung auch die persönliche Zuverlässigkeit und gesundheitliche Eignung nachweisen. Die ge-
sundheitliche Eignung liegt nur vor, wenn gewährleistet ist, dass für die Bewerberin oder den Be-
werber keine Gefahr einer berufstypischen Infektion besteht und auch von ihr oder ihm keine Ge-
fährdung ausgeht.  

Zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung reicht in der Regel ein Attest der Hausärztin oder des 
Hausarztes aus, für das 10 bis 20 Euro berechnet werden können. 

Ein polizeiliches Führungszeugnis, das 20 bis 30 Euro kostet, soll nur im Einzelfall verlangt werden, 
wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass erhebliche Straftaten begangen worden sein könnten.  

Erste-Hilfe-Kurse müssen von Schülerinnen und Schülern nicht auf eigene Kosten absolviert wer-
den. Eine Ausnahme bildet die Berufsfachschule - PTA. Dort erwarten einige der Schulen von den 
Schülerinnen und Schülern, dass sie den auch im Rahmen des Erwerbs der Fahrerlaubnis gefor-
derten Kurs „Lebensrettung, Sofortmaßnahmen“ mitbringen, der etwa 30 bis 40 Euro kostet. 

In bestimmten Bildungsgängen kann vor Aufnahme der praktischen Ausbildung ein Immunschutz 
vorgeschrieben sein, der zumeist eine Impfung erforderlich macht. Die je nach Impfung unter-
schiedlich hohen Kosten werden in der Regel von den gesetzlichen Krankenkassen oder den priva-
ten Krankenversicherungen getragen.  

Zu 12.9: 

In der Regel werden die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Impfprogramme geimpft, sodass 
ihnen keine Kosten entstehen.  

Die übrigen Kosten müssen privat bezahlt werden.  

Zu 12.10: 

Grundsätzlich werden diese Bedarfe durch die Regelleistungen abgedeckt. Soweit die dort vorge-
sehenen Leistungen nicht ausreichen, besteht in der Sozialhilfe die Möglichkeit einer abweichen-
den Bemessung gemäß § 28 Abs.1 Satz 2 SGB XII. 

Zu 12.11: 

Im Rahmen der Eigenverantwortlichen Schule werden pädagogische Erfahrungen seitens der 
Schule mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten auf Seiten der Eltern in Einklang gesetzt. 

Wie eingangs bereits dargestellt, können Kosten für die Teilnahme an mehrtägigen Schulfahrten 
nach dem SGB II und SGB XII in voller Höhe erstattet werden. Viele Schulen unterstützen die Teil-
nahme an Schulfahrten durch eigene Mittel über Fördervereine. Für musikalische Arbeitsgemein-
schaften stellen Schulen Musikinstrumente kostenlos zur Verfügung, Reisekosten für die Teilnahme 
an Schülerwettbewerben z. B. in Musik, Sport, Theater werden erstattet. Insofern können auch hier 
keine pauschalierenden Antworten gegeben werden. Im Übrigen besteht keine Teilnahmeverpflich-
tung an Arbeitsgemeinschaften und mehrtägigen Schulfahrten für die Schülerinnen und Schüler. 
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Wie bereits oben erwähnt, wurde die Förderung der Landesstiftung „Familien in Not“ ausgeweitet 
und 2009 ein neuer Sonderfonds „DabeiSein!“ für benachteiligte Familien und Kinder gestartet. Zu-
schüsse können daraus u. a. auch für Klassenfahrten gewährt werden. 

 

13. Schüler-BAföG   

Zu 13.1: 

Die Anzahl der Schüler, die in Niedersachsen Leistungen gemäß dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (sogenanntes Schüler-BAföG) beziehen, hat sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwi-
ckelt: 

Jahr geförderte Schüler 

2000 18 192 
2001 20 964 
2002 23 806 
2003 26 215 
2004 27 839 
2005 28 474 
2006 28 071 
2007 26 518 

Die Aufschlüsselung nach Geschlecht und Schulform ist in der beigefügten Anlage 5 dargestellt. 

Zu 13.2: 

Im Rahmen der Unterstützung für BAföG-Empfängerinnen und -empfänger gibt es unterschiedliche 
Höchstsätze. Komponenten sind dabei ein Grundbetrag, ein Zuschuss zu den Mietkosten, ein Zu-
schlag für die Kranken- und Pflegeversicherung, sowie seit 2008 ein Kinderbetreuungszuschlag. 
Die Höhe des Grundbetrages ist abhängig von der Schulform und davon, ob die Schülerin oder der 
Schüler noch bei ihren oder seinen Eltern wohnt oder aus wichtigen Gründen bereits ihren oder 
seinen eigenen Haushalt führt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt oder bereits verheira-
tet war oder ist. 

Die BAföG-Höchstsätze abhängig von der Schulform betragen: 

 

Schulart zu Hause auswärts inkl. 
 (bei den Eltern) Mietkostenzuschuss 

Gym, RS, HS 
seit      2000 kein Förderungsanspruch 327,23 Euro (ohne Mietkostenzuschuss) 
seit 04.2001 kein Förderungsanspruch 412,00 Euro 
seit 08.2008 kein Förderungsanspruch 455,00 Euro 

BFS, FS (keine Ausbildung vorausgesetzt) 
seit      2000 181,51 Euro 327,23 Euro (ohne Mietkostenzuschuss) 
seit 04.2001 192,00 Euro 412,00 Euro 
seit 08.2008 212,00 Euro 455,00 Euro 

Abend-HS/-RS, BAS, FOS 

seit      2000 327,23 Euro 393,70 Euro (ohne Mietkostenzuschuss) 
seit 04.2001 348,00 Euro 481,00 Euro 
seit 08.2008 383,00 Euro 531,00 Euro 
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Kolleg, Abend-Gym, FS (Ausbildung vorausgesetzt) 

seit      2000 291,44 Euro 438,72 Euro (ohne Mietkostenzuschuss) 
seit 04.2001 354,00 Euro 466,00 Euro 
seit 08.2008 389,00 Euro 512,00 Euro 

Anmerkung:  

Der Mietzuschuss wurde erst mit dem Ausbildungsförderungsreformgesetz (AföRG) ab 01.04.2001 
eingeführt. 

Die vorgenannten Beträge können sich um einen  

– Pflegeversicherungszuschlag 

seit      2000 7,67 Euro 
seit 04.2001 8,00 Euro 
seit 08.2008 9,00 Euro 
seit 04.2009  10,00 Euro 

– Krankenversicherungszuschlag 

seit      2000 entfällt 
seit 04.2001 47,00 Euro 
seit 08.2008 50,00 Euro 
seit 04.2009  54,00 Euro 

erhöhen. 

Anmerkung:  

Der Krankenversicherungszuschlag wurde erst mit dem Ausbildungsförderungsreformgesetz 
(AföRG) ab 01.04.2001 eingeführt. 

Ab 2008 wird erstmals ein Kinderbetreuungszuschlag von 113 Euro für das erste Kind und von 85 
Euro für jedes weitere Kind gewährt. 

Die durchschnittlichen Förderungsbeträge haben sich seit dem Jahr 2000 wie folgt entwickelt: 

Jahr durchschnittlicher Förderbetrag 

2000 299,65 Euro 
2001 168,32 Euro 
2002 178,69 Euro 
2003 179,19 Euro 
2004 182,29 Euro 
2005 186,64 Euro 
2006 186,92 Euro 
2007 187,39 Euro 

Zu 13.3: 

Eine Änderung des § 2 BAföG dahin gehend, dass Auszubildende auch dann gefördert werden 
können, wenn sie im Haus ihrer Eltern wohnen, ist im Gesamtsystem mit anderen Sozialleistungs-
gesetzen zu betrachten. 

Die Grundintention des BAföG ist, dass die Finanzierung von Schulausbildungen grundsätzlich eine 
Sache der Eltern im Rahmen deren Unterhaltsverpflichtung ist, und zwar ohne Rücksicht auf deren 
Leistungsfähigkeit. Nur in Ausnahmefällen, in denen sich die Ausbildung deshalb als finanziell we-
sentlich aufwendiger erweist, weil Schülerinnen oder Schüler während der Ausbildung nicht bei ih-
ren Eltern wohnen und von dort aus die Ausbildungsstätte besuchen können, soll eine Förderung 
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nach dem BAföG erfolgen. So werden vom BAföG Kosten für die Unterkunft dann übernommen, 
wenn ausbildungsbedingt die Auszubildenden nicht zu Hause wohnen können, während beispiels-
weise im Bereich der Jugendhilfe und des Wohngeldes anderweitige Kosten über die „Bedarfsge-
meinschaft“ abgedeckt werden. Eine Änderung des BAföG im eingangs genannten Sinne wider-
spräche der Systematik der Sozialleistungsgesetze. 

 

14. Beratungsbedarf von Schülerinnen und Schülern 

Zu 14.1: 

Die Schulbehörden führen keine Untersuchungen, weder punktuell noch als Längsschnittstudie, zur 
psychischen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler durch. Daher kann die Frage nicht in der 
gewünschten Differenziertheit beantwortet werden, sondern beschränkt sich auf die Auswertung 
vorliegender Untersuchungen zur psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen im 
deutschsprachigen Raum. In die Auswertung einbezogen wurden  

– Bella-Studie: 2007 Robert-Koch-Institut Berlin, 

– DJKJP-Studie: 2007 Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

– HBSC-Studie: 2006 Österreich: Health Behavior in School aged Children, 

– World Vision Kinderstudie:2007, 

– Shell-Studie. 

Über die genannten Studien hinweg ist von ca. 18 bis 20 % der Kinder und Jugendlichen zwischen 
7 bis 18 Jahren mit psychischen Auffälligkeiten auszugehen. Zur Hälfte befinden sich diese in psy-
chotherapeutischer Behandlung. 

Zu 14.2: 

Siehe Beantwortung zu Frage 14.1. 

Zu 14.3:  

Siehe Beantwortung zu Frage 14.1. 

Zu 14.4: 

Siehe Beantwortung zu Frage 14.1. 

 

15. Zusammenfassendes  

Zu 15.1: 

Der Landesregierung sind keine weiteren Entgeltordnungen bekannt. 

Zu 15.2: 

Der Landesregierung ist die zitierte Empfehlung der OECD-Publikation bekannt. Der Landesregie-
rung ist ebenfalls bekannt, dass die Empfehlung von der OECD mit dem Zusatz versehen worden 
ist, dass diese nicht notwendigerweise die Meinung der OECD oder der Regierungen ihrer Mit-
gliedsstaaten widerspiegelt. Der Forderung in der Publikation, dass Bildungs- und Wissenschaftsin-
stitutionen allein nach betriebswirtschaftlichen Steuerungsprinzipien geführt werden und nach dem 
Vorbild profitorientierter Wirtschaftsunternehmen agieren sollen, vermag sich die Landesregierung 
nicht anzuschließen. Der gesamtgesellschaftliche Nutzen von Bildungsleistungen ist regelmäßig 
größer als die privatwirtschaftliche Rentabilität. Es liegen - um den Terminus technicus zu gebrau-
chen - externe Nutzen von Bildung vor.  

Mit der eingangs beschriebenen Steigerung des Haushaltsvolumens hat sich die Landesregierung 
auch nachweislich von den Empfehlungen in der Publikation der OECD abgegrenzt. Die Landesre-
gierung bekennt sich vielmehr nachdrücklich zum staatlich verantworteten Schulsystem, das aller-
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dings den ergänzenden Betrieb von Privatschulen nicht ausschließt. Mit der Einführung der Eigen-
verantwortlichen Schule zum 01.08.2007 ist dabei ein wesentliches Element der Qualitätsentwick-
lung der Schulen in die niedersächsische Schulverfassung aufgenommen worden. Die Schulen er-
halten dabei die erforderliche Beratung und Unterstützung und ein dauerhaftes Budget in ange-
messener Höhe. Mit der Einführung der Eigenverantwortlichen Schule geht Niedersachsen somit 
den Weg von einer überregulierten Schule zur Eigenverantwortlichen Schule, in der gemeinsam 
gehandelt und ein klares Ziel der Arbeit formuliert wird, entsprechende Konsequenzen in eigener 
Verantwortung gezogen und Ergebnisse regelmäßig von außen überprüft werden. Die Eigenver-
antwortliche Schule bleibt jedoch staatlich verantwortet und beaufsichtigt. Sie kann aber im Rah-
men der Vorgaben von Schulgesetz, Grundsatzerlassen und Bildungsstandards ihre eigenen Wege 
zur Erreichung der Unterrichtsziele und Abschlüsse gehen und auf der Basis regelmäßiger Quali-
tätskontrollen eigenverantwortlich Wege zur Verbesserung ihrer Arbeit suchen. Mit den gesetzli-
chen Änderungen in der Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft ist das bestehende System 
der Finanzhilfe unter den Gesichtspunkten einer größeren Transparenz der Regelungen und einer 
verbesserten Planungssicherheit für die Schulträger, aber auch einer bedarfsgerechteren Finanzie-
rung sowie Entbürokratisierung reformiert und verbessert worden. 

Zu 15.3: 

Die in Artikel 13 des „Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“ 
vom 19.12.1966 postulierte Schulgeldfreiheit für Grundschulen findet seine landesgesetzliche Aus-
gestaltung in § 54 Abs. 2 Satz 1 NSchG. Dabei geht die niedersächsische Regelung sogar noch 
über den Regelungsgehalt des multilateralen völkerrechtlichen Vertrages hinaus, indem bereits mit 
dem Zweiten Gesetz über die Schulgeldfreiheit vom 14.12.1962 (GVBl. S. 285) für alle öffentlichen 
Schulen in Niedersachsen die Schulgeldfreiheit eingeführt worden ist.  

Die Landesregierung erkennt ausdrücklich das Recht eines jeden auf Bildung an. Sie stimmt mit 
dem Abkommen überein, dass Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit 
und des Bewusstseins ihrer Würde gerichtet sein und die Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten gestärkt werden muss. Sie stimmt ferner darin überein, dass die Bildung es jeder-
mann ermöglichen muss, eine nützliche Rolle in einer freien Gesellschaft zu spielen, dass sie Ver-
ständnis, Toleranz und Freundschaft unter allen Völkern und allen rassischen, ethnischen und reli-
giösen Gruppen fördern sowie die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Erhaltung des Friedens un-
terstützen muss. 

Zu 15.4: 

Da § 14 Berufsbildungsgesetz (BBiG) nach § 3 Abs. 1 BBiG auf Schülerinnen und Schüler berufs-
bildender Schulen keine Anwendung findet, erübrigt sich eine Stellungnahme der Landesregierung.  

Zu 15.5: 

Um dem besonderen Förderbedarf der schulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen aus 
Familien, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig aus eigenen Kräften und Mitteln 
bestreiten können, nachzukommen, gibt es bereits ein ganzes Bündel staatlicher Maßnahmen. Mit 
diesen Maßnahmen leisten Bund, Land und Kommunen einen beeindruckenden Beitrag zur Bil-
dungsgerechtigkeit und Wahrung von Bildungschancen von Kindern finanziell armer Familien. 

So sind - wie bereits eingangs ausgeführt - grundsätzlich die Kosten für die Schulbildung mit Aus-
nahme von mehrtägigen Klassenfahrten im Regelsatz enthalten. Da nach Auffassung der Länder 
eine nachvollziehbare und wissenschaftliche Ableitung der Regelleistung für Kinder und Jugendli-
che nach dem SGB II und der Regelsätze nach dem SGB XII nicht erkennbar ist, hat der Bundesrat 
u. a. auf Initiative von Niedersachsen die Bundesregierung mit Beschluss vom 23.05.2008 (BR-Drs. 
329/08) aufgefordert, die Regelleistungen (SGB II) und Regelsätze (SGB XII) für Kinder unverzüg-
lich neu zu bemessen und als Grundlage dafür eine spezielle Erfassung des Kinderbedarfs vorzu-
sehen. Dabei sollte auch sichergestellt werden, dass die besonderen Bedarfe der Kinder im Hin-
blick auf die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen oder Schulen mit einem Bildungs- und Betreu-
ungsangebot am Nachmittag und in Kindertageseinrichtungen sowie bei der Beschaffung von be-
sonderen Lernmitteln für Schülerinnen und Schüler durch Leistungen nach dem SGB II und 
SGB XII abgedeckt werden. Außerdem sollte geprüft werden, in welchen Bereichen Sachleistungen 
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besser als Geldleistungen eine chancengerechte Teilhabe der Kinder am gesellschaftlichen Leben 
gewährleisten. 

Seitdem konnte die Situation der betroffenen Familien und Kinder bei der Finanzierung der Auf-
wendungen für Schule und Bildung durch zwei gesetzliche Neuregelungen verbessert werden: 

1. Mit der im Rahmen des Familienleistungsgesetzes vom 22.12.2008 (BGBl. S. 2955) einge-
führten jährlichen zusätzlichen Leistung für die Schule in Höhe von 100 Euro wird die schuli-
sche Bildung von Kindern und Jugendlichen aus Familien, die ihren Lebensunterhalt nicht 
oder nicht vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten können, gefördert (sogenanntes Schul-
bedarfspaket). Die pauschale Leistung wird bis zum Abschluss der Jahrgangsstufe 10 gezahlt 
und umfasst insbesondere die erforderliche Ausstattung am Schuljahresbeginn (z. B. Schul-
ranzen, Schulrucksack, Turnzeug). Das im Gesetzgebungsverfahren des Bundes befindliche 
Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bürger-
entlastungsgesetz Krankenversicherung) sieht die Ausweitung dieser zusätzlichen Leistung 
für die Schule auf die Klassenstufen 11 bis 13 und auf Teile der Berufsbildenden Schulen so-
wie auf Empfängerinnen und Empfänger des Kinderzuschlags und der Grundsicherung bei 
Erwerbsminderung vor. 

2. Mit dem Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland vom 
02.03.2009 (BGBl. S. 416) hat der Bundesgesetzgeber u. a. durch Einführung einer dritten Al-
tersgruppe die Regelleistung im SGB II und SGB XII für 6- bis 13-Jährige ab dem 01.07.2009 
(befristet bis 31.12.2011) auf 70 % (bisher 60 %) der maßgeblichen Regelleistung angehoben. 

Nach Einschätzung der Landesregierung sind diese Maßnahmen erste und wichtige Schritte. Bei 
der Bedarfsermittlung für Kinder sind jedoch die besonderen entwicklungsbedingten Bedarfe insbe-
sondere für Bildung, Betreuung und Erziehung zu berücksichtigen. Über den Bundesrat wird sich 
die Landesregierung daher auch weiterhin für eine adäquate Ermittlung des Kinderbedarfs einset-
zen. 

Darüber hinaus fördert die Landesstiftung „Familie in Not“ im Rahmen des Sonderfonds „Dabei-
Sein!“ Bildungs- und Freizeitmaßnahmen für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien durch 
nicht rückzahlbare Zuschüsse. Diese Zuschüsse werden bis zum Abschluss der allgemein bilden-
den Schule u. a. für Nachhilfeunterricht, Klassenfahrten oder Fahrtkosten für Oberstufenschülerin-
nen und Oberstufenschüler gewährt, soweit diese nicht von anderen Leistungsträgern übernommen 
werden. 

Zu 15.6: 

Die Struktur der Bildungsfinanzierung wird sich in den nächsten Jahren in den einzelnen Bildungs-
bereichen aufgrund modifizierter Regelungen zur Beteiligung der Bildungsteilnehmerinnen und Bil-
dungsteilnehmern verändern und voraussichtlich zu einer spürbaren Verringerung des privaten Fi-
nanzierungsanteils führen. Durch die bildungspolitischen Maßnahmen der Landesregierung, wie die 
Einführung des beitragsfreien Kindergartenjahrs, den massiven Ausbau des Ganztagsschulange-
bots und die Verkürzung der Gymnasialzeit ist mit einer signifikanten Veränderung in der Finanzie-
rungsstruktur des Bildungsbereichs zu rechnen. 

Zu 15.7: 

Bildungsinvestitionen sind Zukunftsinvestitionen. Trotz der negativen Auswirkungen der globalen 
Wirtschafts- und Finanzmarktkrise wird die Landesregierung daher mit einem ganzen Bündel von 
Maßnahmen den Bildungsbereich weiter stärken:  

– Bis 2013 wird die Landesregierung rund 45 000 weitere Plätze für die Betreuung der Kinder un-
ter drei Jahren in der Tagespflege und in Kinderkrippen schaffen. Die Landesregierung hat 
2008 mit einem Pakt zwischen Land und Kommunen die Grundlagen für einen nachhaltigen 
Ausbau und die Finanzierung dieser Betreuungsplätze geschaffen. In den Krippenausbau flie-
ßen bis 2013 in Niedersachsen vom Bund 388 Mio. Euro, aus dem Land 462 Mio. Euro und von 
den Kommunen 440 Mio. Euro. Das sind über 1,2 Mrd. Euro.  
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– Mit der Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes im August 2008 wurden die Voraus-
setzungen geschaffen, dass ab 2010 der Einschulungsstichtag schrittweise vom 30. Juni auf 
den 30. September eines jeden Jahres verlegt wird. Dadurch wird eine frühere Einschulung der 
Kinder ermöglicht.  

– Das Niedersächsische Institut für Frühkindliche Bildung und Entwicklung an der Universität Os-
nabrück hat im Jahr 2008 seine Arbeit aufgenommen. Das landesweit vernetzte Institut soll die 
Forschung im frühkindlichen Bereich, Kooperationen der Akteure in der Forschung, Aus- und 
Weiterbildung, Erwachsenen- und Familienbildung sowie den Transfer der Forschungs- und 
Praxisergebnisse weiterentwickeln.  

– Die Landesregierung wird den Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Haupt-
schulabschluss verlassen, bis 2012 weiter senken. Deshalb hat sie im August 2008 u. a. das 
Projekt „Vertiefte Berufsorientierung und Praxisbegleitung an Hauptschulen (VBOP)“ ausge-
baut. An 46 Standorten macht das Land Niedersachsen damit gemeinsam mit der Bundesagen-
tur für Arbeit ein besonderes Unterstützungsangebot für lernschwache Jugendliche zum Erwerb 
des Schulabschlusses.  

– Zur Umsetzung des Abiturs nach 12 Schuljahren hat die Landesregierung im Juni 2008 zu-
sammen mit Schülern, Eltern und den Verbänden einen Aktionsplan vereinbart, der insbeson-
dere beinhaltet, dass die Gesamtstundenzahl reduziert, der Nachmittagsunterricht für die Schul-
jahrgänge 5 bis 9 eingeschränkt, der Wahlunterricht und die Arbeitsgemeinschaften ausgebaut 
sowie die Anzahl der Klausuren in der Oberstufe verringert werden.  

– Zum Beginn des Schuljahres 2009/1010 hat das Kultusministerium 220 weitere Ganztagsschu-
len genehmigt, sodass es in Niedersachsen insgesamt 881 Ganztagsschulen gibt. Damit wurde 
das Angebot seit 2003 mehr als verfünffacht.  

– Die Schulträger sind mit der Änderung des Schulgesetzes vom August 2008 frei in der Ent-
scheidung, ob sie eine Gesamtschule errichten wollen. Durch die Aufhebung des Errichtungs-
verbots für Gesamtschulen kann auf Antrag dem Schulträger die Gründung von Gesamtschulen 
ermöglicht werden, sofern das Regelschulsystem dauerhaft nicht gefährdet wird und der nach-
haltige Elternwille und Bedarf bestehen. Bis zum 01.06.2009 wurden zwölf Integrierte Gesamt-
schulen und zwei Kooperative Gesamtschulen genehmigt. 

– Im Juni 2008 haben 120 Lehrerinnen und Lehrer ihre Ausbildung zu Trainerinnen und Trainern 
für Unterrichtsqualität abgeschlossen. Sie stehen den Schulen in Niedersachsen beratend zur 
Seite. Eines der Ziele ist es, Lehrkräfte dahin gehend zu schulen, die Schülerinnen und Schüler 
beim aktiven Lernen stärker zu unterstützen.  

– Zur Verbesserung der Unterrichtsqualität hat die Landesregierung 2008 außerdem die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass an der Landesschulbehörde weitere 32 Fachberaterinnen 
und Fachberater eingesetzt werden können.  

– Um die Qualität der Bildungsangebote der niedersächsischen Schulen zu steigern, wurde in 
Bad Iburg die Niedersächsische Schulinspektion eingerichtet, die im Dezember 2008 ihren ers-
ten Bericht vorgelegt hat. Im Januar 2009 hat hierzu ein Expertenhearing stattgefunden. Der 
Bericht wird dazu beitragen, den Schulen konsequent Hilfestellungen und Instrumente zur wei-
teren Qualitätsverbesserung an die Hand zu geben.  

– Gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit haben das Kultusministeri-
um und das Ministerium für Inneres, Sport und Integration eine Eltern-Broschüre erstellt, die je-
weils zweisprachig (deutsch/türkisch, deutsch/italienisch, deutsch/englisch, deutsch/russisch 
und deutsch/arabisch) über das niedersächsische Bildungssystem mit all seinen Schulformen 
und besonderen Angeboten, wie z. B. die Sprachförderung, informiert. Eine weitere Broschüre 
über die interkulturelle Vielfalt an niedersächsischen Schulen ist in Vorbereitung. 
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– Die Landesregierung hat mit dem Nachtrag 2009 zusätzliche 20 Mio. Euro zur Verfügung ge-
stellt. Mit diesen Mitteln ist eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsver-
sorgung möglich. So zum Beispiel: 

• Im Nachtragshaushalt 2009 stehen neben den 250 zusätzlichen Stellen aus dem Haushalt 
2009 noch weitere 250 Stellen für die Neueinstellung von Lehrkräften zur Verfügung.  

• Zum 01.08.2009 werden 240 Referendarinnen und Referendare zusätzlich an den Studien-
seminaren für das gymnasiale Lehramt eingestellt.  

• Die bereits als Tarifbeschäftigte eingestellten sowie alle neu an Grundschulen einzustellen-
den Lehrkräfte werden in den Beamtenstatus bei voller Arbeitszeit übernommen.  

• Vertretungslehrkräfte können bis zur vollen Stundenzahl eingestellt werden und erhalten in 
der Regel nach 24 Monaten statt nach 36 Monaten der Tätigkeit ein Angebot auf dauerhafte 
Beschäftigung.  

• Die Weiterbeschäftigung von zur Pension anstehenden Lehrkräften wird flexibilisiert. Ent-
sprechende Anträge von Lehrkräften mit Mangelfächern, die über die Regelaltersgrenze 
hinaus weiterarbeiten möchten, werden grundsätzlich für einen befristeten Zeitraum geneh-
migt werden.  

• Wenn einzelne Stellen nicht mehr mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern besetzt 
werden können, werden diese Stellen weiterhin mit Quereinsteigern besetzt. 

• Mehrarbeit von Referendarinnen und Referendaren sowie Anwärterinnen und Anwärtern 
über die Ausbildungsanforderungen hinaus wird zukünftig bis zu sechs Stunden gegen ge-
sonderte Vergütung ermöglicht. Referendarinnen und Referendare, die ihren Vorbereitungs-
dienst freiwillig vorzeitig zum 31.07.2009 erfolgreich beenden, können vorzeitig in den nie-
dersächsischen Schuldienst bei voller Vergütung zum 01.08.2009 übernommen werden.  

– Mit der Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes im August 2008 wurde die berufliche 
Bildung neu geordnet. Jugendliche, die trotz Schulabschluss keinen Ausbildungsplatz erhalten, 
sollen in der Berufsfachschule qualifiziert werden. Durch eine berufsspezifischere Ausbildung 
will die Landesregierung die freiwillige Anrechnung der Berufsfachschule auf die Ausbildungs-
zeit erreichen. Für Schülerinnen und Schüler ohne Hauptschulabschluss ermöglicht die Landes-
regierung in der Berufseinstiegsschule eine Förderung mit dem Ziel eines Hauptschulabschlus-
ses oder der Hinführung zu einer beruflichen Tätigkeit.  

– Mit der Einrichtung einer Zentralstelle für politische Weiterbildung bei der Agentur für Erwach-
senenbildung sollen die vielfältigen Aktivitäten der Einrichtungen im Bereich der politischen Bil-
dung in der Erwachsenenbildung koordiniert und der politischen Weiterbildung auf der Grundla-
ge des Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes neue Impulse gegeben werden.  

 

In Vertretung 

Dr. Bernd Althusmann 
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